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FuBnoten zu § 1 Befdhigung zum Richteramt; Regelstudienzeit

Einleitende Vorschrift

§1

Befahigung zum Richteramt; Regelstudienzeit

-

§1,8 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

-

~

4

Die Befahigung zum Richteramt und zum allgemeinen Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe 2,
zweites Einstiegsamt, erwirbt, wer ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universitat mit

der ersten Priifung und einen anschlieBenden Vorbereitungsdienst mit der zweiten Staatspri-

fung abschlieBt.

Erster Teil
Die erste Priifung

§2

Priifungsabschnitte; Zweck der Priifung

FuBnoten zu § 2 Prifungsabschnitte; Zweck der Priifung
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4 N
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

. J

(1) Die erste Prifung besteht aus einer universitaren Schwerpunktbereichsprifung und einer
staatlichen Pflichtfachprifung. Sie hat die Aufgabe festzustellen, ob der Priifling das rechtswis-
senschaftliche Studienziel erreicht hat und damit fur den juristischen Vorbereitungsdienst fach-
lich geeignet ist.

(2) Die Prufung soll zeigen, dass der Prifling das Recht mit Verstandnis erfassen und anwenden
kann und Uber die hierzu erforderlichen Rechtskenntnisse in den Prafungsfachern mit ihren eu-
roparechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziigen, ihren rechtswissenschaftlichen Me-
thoden sowie philosophischen, insbesondere auch ethischen, geschichtlichen, psychologischen
und gesellschaftlichen Grundlagen verfigt. Dies schlieBt Grundkenntnisse Uber Aufgaben und
Arbeitsmethoden der rechtsberatenden Praxis ein.

(3) Darliber hinaus soll der Prifling insbesondere im Rahmen der universitaren Schwerpunktbe-
reichsprifung seine Fahigkeit zu vertieftem wissenschaftlichen Arbeiten beweisen.

Erster Abschnitt
Die staatliche Pflichtfachpriifung

§3

Justizprufungsamter

FuBnoten zu § 3 Justizprifungsamter

4 N
§1,8§2Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\ 4

(1) Die staatliche Pflichtfachprifung wird vor einem der Justizprifungsamter abgelegt. Justiz-
prifungsamter bestehen bei den Oberlandesgerichten Diisseldorf, Hamm und Kaoln.

(2) Die Justizprifungsamter bestehen aus der oder dem Vorsitzenden, einer stéandigen Vertrete-
rin oder einem standigen Vertreter und weiteren Mitgliedern. Die Prasidentin oder der Prasident
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des Landesjustizprifungsamtes und die geschaftsfihrende Vertreterin oder der geschaftsfiih-
rende Vertreter konnen sich als Vorsitzende eines Priifungsausschusses an der Priifung beteili-
gen.

(3) Die Vorsitzenden flihren die Aufsicht iber den Geschaftsbetrieb ihres Justizpriifungsamtes.
Sie sind fur alle Entscheidungen und sonstigen MaBnahmen im Rahmen des Prifungsverfahrens
zustandig, soweit keine andere Regelung getroffen ist. Sie wahlen insbesondere einheitliche
Aufgaben fir Prifungsarbeiten aus, bestimmen die Priferinnen oder Priifer und stellen die
Zeugnisse Uber das Bestehen der Prifung aus. Bei Uneinigkeit Gber die Aufgaben der Priifungs-
arbeiten beschlieBen sie mit Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung ist nicht zulassig. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Prasidentin oder der Prasident des Landesjustizprifungsamtes.
Eine Ubertragung der Aufgaben nach den Satzen 2 und 3 auf Bedienstete des Justizpriifungs-
amtes sowie der Aufgabe nach Satz 6 auf die geschaftsfiihrende Vertreterin oder den ge-
schaftsfihrenden Vertreter der Prasidentin oder des Prasidenten des Landesjustizprifungsam-
tes ist zuldssig. Das Justizprifungsamt untersteht der Dienstaufsicht der Prasidentin oder des
Prasidenten des Oberlandesgerichts.

§4
Mitglieder der Justizprifungsamter

FuBnoten zu § 4 Mitglieder der Justizprifungsamter

4 N
§ 4: Abs. 2, § 40 Abs. 2, § 43 (Uberschrift) und § 51 Abs. 5 gesdndert durch Artikel 8 des Ge-

setzes vom 30.11.2004 (GV. NRW. S.752), in Kraft getreten am 1. Januar 2005; Absatz 1, 2
und 4 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten
am 17. Februar 2022; § 40 Absatz 1, § 43 Absatz 3 und 4 geandert, Absatz 3 aufgehoben
und Absatz 4 (alt) wird Absatz 3 (neu), § 51 Absatz 1 und 3 geandert, Absatz 4 neu gefasst
und Absatz 6 angefligt durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft
getreten am 17. Februar 2022.

o 4

(1) Die oder der Vorsitzende sowie die standige Vertreterin oder der standige Vertreter werden
von dem fir die Justiz zustandigen Ministerium, die weiteren Mitglieder von der oder dem Vor-
sitzenden des Justizprifungsamtes berufen und abberufen.

(2) Zu Mitgliedern des Justizprifungsamtes kénnen berufen werden:

1. auf Lebenszeit, auf Zeit oder auf Probe beamtete oder angestellte hauptamtliche Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sowie auBerplanmaBige Professorinnen und Professoren der
Rechtswissenschaft;

2. Privatdozentinnen und Privatdozenten der Rechtswissenschaft;

3. Richterinnen, Richter, Staatsanwaltinnen, Staatsanwalte, Rechtsanwaltinnen, Rechtsanwalte,
Notarinnen und Notare;
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4. Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes der Laufbahngruppe 2, zwei-
tes Einstiegsamt;

5. sonstige Personen, die aufgrund ihrer Tatigkeit in der Praxis geeignet erscheinen.

Es darf nur berufen werden, wer die Befahigung zum Richteramt (§§ 5, 7 DRiG) oder aufgrund ei-
nes Studiums der Rechtswissenschaft und der vorgeschriebenen Prifungen die Befahigung zum
allgemeinen Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, erlangt hat. Prufe-

rinnen und Priifer aus dem Personenkreis des § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 sollen bei der
Heranziehung gemaR den §§ 14, 15 vorrangig berlicksichtigt werden.

(3) Die Mitglieder der Justizprifungsamter werden jeweils fur funf Jahre berufen.

(4) Die Vorsitzenden der Justizprifungsamter konnen dauerhaft Mitglieder der anderen Justiz-
prifungsamter sowie zum Zwecke der Erprobung oder wegen vermehrten Geschaftsanfalls Per-
sonen, die die Voraussetzungen nach Absatz 2 erflillen, voriibergehend ohne formliche Bestel-
lung als Pruferin oder Prifer heranziehen.

(5) Die Mitgliedschaft im Justizprifungsamt endet spatestens mit Vollendung des 68. Lebensjah-
res; unberuhrt hiervon bleibt die Mitwirkung in einem Widerspruchsverfahren.

§5
Unabhangigkeit

Die Pruferinnen und Prifer sind in ihrer Prifungstatigkeit unabhangig.

§6

Zustandiges Priifungsamt

(1) Bewerberinnen und Bewerber konnen sich zur staatlichen Pflichtfachprifung melden:

a) bei dem Justizprifungsamt, dessen Bezirk sie durch langeren Wohnsitz oder sonstige engere
Beziehungen angehoéren;

b) bei jedem Justizprifungsamt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, soweit sie an einer Univer-
sitat in Nordrhein-Westfalen mindestens zwei Halbjahre Rechtswissenschaft studiert haben.

(2) Wird die Bewerberin oder der Bewerber von einem Justizprifungsamt im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zur Priifung zugelassen, so ist dieses Justizprifungsamt fur das weitere Pri-
fungsverfahren ausschlieBlich zustandig. Solange ein Prifungsverfahren bei einem Priifungsamt
im Geltungsbereich des Deutschen Richtergesetzes anhangig ist, wird die Bewerberin oder der
Bewerber von einem Justizprufungsamt im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht zur Prifung
zugelassen.

§7

Zulassung

FuBnoten zu § 7 Zulassung
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§ 7: Absatz 1, 2 und 3 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in
Kraft getreten am 17. Februar 2022; Absatz 3 geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 704), in Kraft getreten am 7. Mai 2025.

(1) Die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachpriifung setzt den Nachweis voraus, dass die Bewer-
berin oder der Bewerber

1. mindestens vier Halbjahre an einer Universitat im Geltungsbereich des Deutschen Richterge-
setzes Rechtswissenschaft studiert,

2. eine Zwischenprifung (§ 28) bestanden,

3. erfolgreich eine fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung von mindestens zwei
Semesterwochenstunden oder einen rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurs gleichen
Umfangs besucht,

4. an einer praktischen Studienzeit (§ 8) teilgenommen hat und

5. erfolgreich fUnf Aufsichtsarbeiten und vier hausliche Arbeiten, davon jeweils eine im Zivil-
recht, Strafrecht und Offentlichen Recht, angefertigt hat.

(2) Die Inhalte des Studiums berlcksichtigen die rechtsprechende, verwaltende und rechtsbera-
tende Praxis einschlieBlich der hierfiir erforderlichen Schlisselqualifikationen wie digitale Kom-
petenz, Verhandlungsmanagement, Gesprachsfihrung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation,
Vernehmungslehre und Kommunikationsfahigkeit. Im gesamten Studium ist gerade vor dem Hin-
tergrund des nationalsozialistischen Unrechts die Fahigkeit zur kritischen Reflexion des Rechts
einschlieBlich seines Missbrauchspotentials zu férdern. Bewerberinnen und Bewerber sollen fer-
ner an Lehrveranstaltungen fiir Juristinnen und Juristen liber die Grundlagen und die Erkenntnis-
mdoglichkeiten der politischen Wissenschaft, der Sozialwissenschaft und der Psychologie teilge-
nommen haben. Sie sollen auch Kenntnisse der Buchhaltungs- und der Bilanzkunde besitzen.

(3) Von den Erfordernissen nach Absatz 1 Nrn. 2 bis 5 kdnnen aus wichtigem Grund Ausnahmen
zugelassen werden. Die Fremdsprachenkompetenz (Absatz 1 Nr. 3) kann auch anderweitig
nachgewiesen werden; die Teilnahme an einer praktischen Studienzeit im fremdsprachigen Aus-
land (§ 8) gilt in der Regel als Nachweis in diesem Sinne. Die erstmalige Teilnahme an einer Ver-
fahrenssimulation oder studentischen Rechtsberatung in deutscher oder fremder Sprache befreit
von der Verpflichtung, erfolgreich eine hausliche Arbeit anzufertigen, wenn der Priifling einen
Arbeitsaufwand hatte, der dem Aufwand von mindestens sechs Semesterwochenstunden Lehr-
veranstaltungen entspricht, und einen Leistungsnachweis erbracht hat. Hiervon unberihrt bleibt
die Verpflichtung zur Anfertigung einer hauslichen Arbeit im Zivilrecht, Strafrecht und Offentli-
chen Recht. Prifungsleistungen im Rahmen einer universitaren Prifung nach § 28 Absatz 1 Satz
1 konnen nicht zugleich die Zulassungsvoraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 5 erfiillen. Das
gilt nicht fur Teilleistungen im Rahmen einer Zwischenpriifung, die liber die Anforderungen des §
28 Absatz 2 Satz 3 hinausgehen.
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(4) Der Zulassungsantrag soll zurlickgewiesen werden, wenn der Studiengang keine zweckma-
Bige Ordnung erkennen lasst.

§8
Praktische Studienzeit

FuBnoten zu § 8 Praktische Studienzeit

4 N\
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\ J

(1) Die Studierenden haben eine praktische Studienzeit abzuleisten. In dieser Zeit sollen ihnen ein
Einblick in die Praxis vermittelt und, soweit mdglich, Gelegenheit zu einer praktischen Mitarbeit
gegeben werden.

(2) Die praktische Studienzeit dauert insgesamt drei Monate. Sie ist wahrend der vorlesungsfrei-
en Zeit in der Regel in mindestens zwei, héchstens drei Teilen abzuleisten.

(3) Die praktische Studienzeit findet mindestens vier Wochen in der Rechtspflege oder in einem
Unternehmen der freien Wirtschaft, mindestens vier Wochen bei einer mit Verwaltungsaufgaben
betrauten Stelle und im Falle von drei Teilen der praktischen Studienzeit maximal vier Wochen
nach Wahl bei einer Stelle, bei der eine sachgerechte Ausbildung gewahrleistet ist, statt. Die
Ausbildung kann auch bei Uberstaatlichen, zwischenstaatlichen oder auslandischen Ausbil-
dungsstellen oder einer auslandischen Rechtsanwaltin oder einem auslandischen Rechtsanwalt
abgeleistet werden.

(4) Das Justizprifungsamt kann auf Antrag weitere Ausnahmen von der Regelausbildung (Ab-
satz 2 Satz 2, Absatz 3) zulassen.

(5) Bei Beginn der Ausbildung sind die Studierenden auf die Pflicht zur Verschwiegenheit hinzu-
weisen. Findet die Ausbildung bei einem Gericht oder einer Verwaltungsbehorde statt, sind die
Studierenden nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. Marz 1974 (BGBI. | S. 469, 547) in der
jeweils glltigen Fassung auf die gewissenhafte Erflllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.

(6) Die ausbildende Stelle erteilt den Studierenden eine Bescheinigung Uiber die Ableistung der
praktischen Studienzeit.

§9
Meldung

FuBnoten zu § 9 Meldung
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\

§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\

Der Antrag auf Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprufung ist an das Justizprifungsamt zu
richten. Ihm sind beizufligen:

1. ein Lebenslauf, in dem insbesondere auch der Werdegang in der Zeit zwischen der Erlangung
der Hochschulreife und der Meldung zur staatlichen Pflichtfachpriifung dargelegt werden muss,

2.

3.

der Nachweis Uber das Bestehen der Zwischenprifung,

eine Bescheinigung Uber den erfolgreichen Besuch einer fremdsprachigen rechtswissen-

schaftlichen Veranstaltung oder eines rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses,

4.

5. der Nachweis uber die erfolgreiche Anfertigung von funf schriftlichen Aufsichtsarbeiten und

eine Bescheinigung Uber die Ableistung der praktischen Studienzeit,

vier hauslichen Arbeiten, davon eine im Zivilrecht, im Strafrecht und im Offentlichen Recht,

6.

Bescheinigungen jeder besuchten Universitat Uber die Aufnahme und die Beendigung eines

Studiums sowie Uber Studienunterbrechungen und Studienfachwechsel und

7. die Versicherung, dass die Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung bisher bei keinem
anderen Justizprifungsamt beantragt hat, oder die Angabe, wann und wo dies geschehen ist.

Die Beifligung von sonstigen Zeugnissen, die sich auf den Studiengang beziehen, oder von Ar-

beiten, die wahrend der Studienzeit angefertigt worden sind, ist freigestellt.

§10
Priifungsabschnitte

FuBnoten zu § 10 Priifungsabschnitte

§ 10 Absatz 1 und geandert sowie Absatz 3 neu gefasst durch Gesetz vom 9. November
2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Die staatliche Pflichtfachprifung besteht aus einem schriftlichen und einem mindlichen Teil;
der schriftliche Teil geht dem miindlichen voraus. Die Justizprifungsamter konnen festlegen,
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dass die schriftlichen Leistungen auch elektronisch erbracht werden kénnen. Ab dem 1. Januar
2024 haben sie die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten in elektronischer Form zu ermaéglichen.

(2) Der schriftliche Teil besteht aus sechs Aufsichtsarbeiten. Die Aufgabenstellungen sind lan-
desweit identisch. Drei Aufsichtsarbeiten sind dem Zivilrecht (§ 11 Abs. 2 Nrn. 1 bis 6), zwei Auf-
sichtsarbeiten sind dem Offentlichen Recht (§ 11 Abs. 2 Nrn. 9 bis 14) und eine Aufsichtsarbeit ist
dem Strafrecht (§ 11 Abs. 2 Nrn. 7 und 8), jeweils unter Einschluss der dazugehérenden Verfah-
rensrechte, zu entnehmen. Die Aufgaben kénnen auch aus dem rechtsberatenden und rechtsge-
staltenden anwaltlichen Tatigkeitsbereich gestellt werden. Sie sollen einen rechtlich und tatsach-
lich einfachen Fall betreffen, der dem Prifling jedoch Gelegenheit gibt, seine Fahigkeit zur Eror-
terung von Rechtsfragen darzutun.

(3) Der mundliche Teil besteht aus einem Priifungsgesprach. Das Prifungsgesprach erstreckt
sich auf die in § 11 genannten Gegenstande.

§1M
Gegenstande der Priifung

FuBnoten zu § 11 Gegenstande der Prifung

§ 11 Absatz 2 neu gefasst, Absatz 3 gedandert und Absatz 4 neu gefasst durch Gesetz vom
9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Die Gegenstande der staatlichen Priifung sind die Pflichtfacher. Andere Rechtsgebiete diirfen
nur insoweit zum Gegenstand der Prifung gemacht werden, als lediglich Verstandnis und Ar-
beitsmethode festgestellt werden sollen und Einzelwissen nicht vorausgesetzt wird.

.(2) Pflichtfacher sind
1. aus dem Burgerlichen Gesetzbuch einschlieBlich ausgewahiter Nebengesetze:
a) Buch 1 (Allgemeiner Teil) ohne Abschnitt 1, Titel 2, Untertitel 2,

b) Buch 2 (Recht der Schuldverhaltnisse), dabei Abschnitt 3 ohne die Reglungen zur Draufgabe,
Abschnitt 8 ohne die Titel 2, 3 Untertitel 2 bis 4, Titel 5 Untertitel 5, Titel 7, 8 Untertitel 2, Titel 9
Untertitel 1 Kapitel 2 bis 4, Untertitel 2 bis 4, Titel 11, 12 Untertitel 3, Titel 15, 18, 19 und 25,

c) im Uberblick die Haftungsregelungen des StraBenverkehrsgesetzes sowie das Produkthaf-
tungsgesetz,

d) aus dem Buch 3 (Sachenrecht) die Abschnitte 1 bis 4, aus dem Abschnitt 7 das Recht der Hy-
pothek und der Grundschuld sowie der Abschnitt 8 Titel 1,

e) im Uberblick aus dem Buch 4 (Familienrecht) aus dem Abschnitt 1 die Wirkungen der Ehe im
Allgemeinen und das gesetzliche Glterrecht sowie aus dem Abschnitt 2 die Allgemeinen Vor-
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schriften Uber die Verwandtschaft und die Elterliche Sorge beschrankt auf die Regeln der Vertre-
tungsmacht und der beschrankten Elternhaftung,

f) im Uberblick aus dem Buch 5 (Erbrecht) der Abschnitt 1 (Erbfolge), aus dem Abschnitt 2
(Rechtliche Stellung des Erben) Titel 1, Titel 2 Untertitel 1, 3 und 4, Titel 3, aus Titel 4 ausschlieB-
lich die Haftungsbeschrankung der Miterben, der Abschnitt 3 (Testament) ohne Titel 6, der Ab-
schnitt 4 (Erbvertrag), der Abschnitt 5 (Pflichtteil) sowie aus dem Abschnitt 8 (Erbschein) die
Wirkungen des Erbscheins,

2. aus dem Einfiihrungsgesetz zum Biirgerlichen Gesetzbuch im Uberblick aus dem 1. Teil das 2.
Kapitel (Internationales Privatrecht), aus der Verordnung Nummer 593/2008 des Europaischen
Parlaments und des Rates Uber das auf vertragliche Schuldverhaltnisse anzuwendende Recht
vom 17. Juni 2008 (Rom I) und aus der Verordnung Nummer 864/2007 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Juli 2007 Uber das auf auBervertragliche Schuldverhaltnisse anzu-
wendende Recht (Rom Il) die Regelungen zur Rechtswahl und zum anwendbaren Recht, soweit
diese sich auf die unter Nummern 1 Buchstabe b und ¢ und 6 genannten Schuldverhaltnisse be-
ziehen,

3. aus dem Handelsrecht im Uberblick:

a) aus dem 1. Buch des Handelsgesetzbuchs die Abschnitte 1 bis 5 (Kaufleute, Handelsregister,
Handelsfirma, Prokura und Handlungsvollmacht), dabei aus dem Abschnitt 2 nur die Publizitat
des Handelsregisters,

b) aus dem 4. Buch des Handelsgesetzbuchs die Abschnitte 1 und 2 (allgemeine Vorschriften
Uber Handelsgeschafte, Handelskauf) ohne die Regelungen zum Kontokorrent und zu den kauf-
mannischen Orderpapieren,

4. aus dem Gesellschaftsrecht im Uberblick:

a) aus dem 2. Buch des Handelsgesetzbuchs die Abschnitte 1 und 2 (Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft),

b) aus dem Gesetz Uiber die Gesellschaften mit beschrankter Haftung die Abschnitte 1und 3 (Er-
richtung der Gesellschaft sowie Vertretung und Geschaftsflihrung),

5. aus dem Zivilverfahrensrecht im Uberblick:
a) aus dem Erkenntnisverfahren:

gerichtsverfassungsrechtliche Grundlagen, Verfahren im ersten Rechtszug (ohne Wiederaufnah-
me des Verfahrens, Urkunden- und Wechselprozess, Familiensachen, Kindschaftssachen und
Unterhaltssachen), Verfahrensgrundsatze, Prozessvoraussetzungen, Arten und Wirkungen von
Klagen und gerichtlichen Entscheidungen, Beweisgrundsatze,

b) aus dem Vollstreckungsverfahren:

allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen und Arten der Zwangsvollstreckung einschlieBlich
der Rechtsbehelfe nach den §§ 766, 767, 771 der Zivilprozessordnung,
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6. aus dem Arbeitsrecht im Uberblick: Inhalt, Begriindung und Beendigung des Arbeitsverhaltnis-
ses, Leistungsstérungen und Haftung im Arbeitsverhaltnis einschlieBlich der zugehdérigen Rege-

lungen aus dem Tarifvertrags- und Betriebsverfassungsrecht sowie dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz,

7. aus dem Strafgesetzbuch:

a) der Allgemeine Teil mit Ausnahme des 3. Abschnittes, Titel 1, 2, 4, 5, 6 (ohne die Entziehung
der Fahrerlaubnis) und 7 und des 5. Abschnittes, Titel 2,

b) aus dem Besonderen Teil:

aus dem 6. Abschnitt (Widerstand gegen die Staatsgewalt): Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte und tatlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte,

aus dem 7. Abschnitt (Straftaten gegen die 6ffentliche Ordnung): Hausfriedensbruch, Unerlaub-
tes Entfernen vom Unfallort, Vortduschen einer Straftat,

der 9. Abschnitt (Falsche uneidliche Aussage und Meineid),
der 10. Abschnitt (Falsche Verdachtigung),
der 14. Abschnitt (Beleidigung),

aus dem 15. Abschnitt (Verletzung des personlichen Lebens- und Geheimbereichs): Verletzung
der Vertraulichkeit des Wortes, Verletzung des Briefgeheimnisses, Ausspahen von Daten,

aus dem 16. Abschnitt (Straftaten gegen das Leben): Mord, Totschlag, minder schwerer Fall des
Totschlags, Totung auf Verlangen, Aussetzung, Fahrlassige Tétung,

der 17. Abschnitt (Straftaten gegen die korperliche Unversehrtheit),

aus dem 18. Abschnitt (Straftaten gegen die personliche Freiheit): Freiheitsberaubung, erpresse-
rischer Menschenraub, Geiselnahme, Nétigung, Bedrohung,

der 19. Abschnitt (Diebstahl und Unterschlagung),
der 20. Abschnitt (Raub und Erpressung),

aus dem 21. Abschnitt (Beglinstigung und Hehlerei): Beglinstigung, Strafvereitelung, Strafverei-
telung im Amt, Hehlerei,

der 22. Abschnitt (Betrug und Untreue) ohne Subventionsbetrug, Kapitalanlagebetrug, Kreditbe-
trug sowie Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt,

aus dem 23. Abschnitt (Urkundenfalschung): Urkundenfalschung, Falschung technischer Auf-
zeichnungen, Falschung beweiserheblicher Daten, Tduschung im Rechtsverkehr bei Datenverar-
beitung, mittelbare Falschbeurkundung, Urkundenunterdriickung,
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aus dem 27. Abschnitt (Sachbeschadigung): Sachbeschadigung, gemeinschadliche Sachbe-
schadigung,

aus dem 28. Abschnitt (Gemeingefahrliche Straftaten): Brandstiftungsdelikte, Gefahrliche Eingrif-
fe in den StraBenverkehr, Gefahrdung des StraBenverkehrs, verbotene Kraftfahrzeugrennen,
Trunkenheit im Verkehr, Rauberischer Angriff auf Kraftfahrer, Vollrausch, Unterlassene Hilfeleis-
tung,

aus dem 30. Abschnitt (Straftaten im Amt): Bestechungsdelikte, Kérperverletzung im Amt,
Falschbeurkundung im Amt,

8. aus dem Strafverfahrensrecht im Uberblick: Verfahrensgrundsatze und verfassungsrechtliche
Bezlige des Strafprozessrechts, allgemeiner Gang des Ermittlungs- und Strafverfahrens, Rechts-
stellung und Aufgaben der wesentlichen Verfahrensbeteiligten, erstinstanzliche gerichtliche Zu-
standigkeit und weiterer Instanzenzug, Zwangsmittel (davon lediglich kérperliche Untersuchung
Beschuldigter, Verhaftung und vorlaufige Festnahme, Durchsuchung und Beschlagnahme), Be-
weisrecht (Arten der Beweismittel, Beweisantragsrecht, Beweisverbote), Rechtskraft,

9. Staatsrecht ohne Verteidigungsfall, Finanzverfassungs- und Notstandsverfassungsrecht,

10. aus dem Verfassungsprozessrecht im Uberblick: Verfassungsbeschwerde, abstrakte und
konkrete Normkontrollverfahren, Organstreitverfahren, Bund-Lander-Streitigkeiten, einstweiliger
Rechtsschutz,

11. aus dem Europarecht im Uberblick: Rechtsquellen der Europaischen Union, die Grundfreihei-
ten des Vertrages lber die Arbeitsweise der Europaischen Union und ihre Durchsetzung, Ent-
wicklung, Organe, Kompetenzen und Handlungsformen der Europaischen Union, Verhaltnis des
Unionsrechts zum nationalen Recht einschlieBlich dessen Umsetzung, aus dem Rechtsschutz-
system des Unionsrechts: Vertragsverletzungs- und Vorabentscheidungsverfahren,

12. allgemeines Verwaltungsrecht, einschlieBlich im Uberblick des Rechts der 6ffentlichen Er-
satzleistungen und des Verwaltungsvollstreckungsrechts, allgemeines Verwaltungsverfahrens-
recht einschlieBlich des Verwaltungszustellungsgesetzes mit Ausnahme der besonderen Verwal-
tungsverfahren,

13. aus dem besonderen Verwaltungsrecht,

a) Polizei- und Ordnungsrecht ohne die in den §§ 14a bis 33c Polizeigesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen enthaltenen Regelungen sowie im Uberblick das Versammlungsrecht,

b) Kommunalrecht im Uberblick mit Ausnahme des Kommunalwahl- und Kommunalabgaben-
rechts, des Haushaltsrechts sowie der Vorschriften aus der Gemeindeordnung lber das Gemein-
degebiet, die Bezirke und Ortschaften und den Verwaltungsvorstand und die Gemeindebediens-
teten,

c) aus dem Baurecht im Uberblick: Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung beschrénkt auf
die Veranderungssperre, bauplanungsrechtliche Zulassigkeit von Bauvorhaben einschlieBlich der
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Regelungen der Baunutzungsverordnung hierzu und Planerhaltung sowie das Bauordnungsrecht
mit Ausnahme der technischen Vorschriften,

14. aus dem Verwaltungsprozessrecht im Uberblick: Zuldssigkeit des Verwaltungsrechtswegs,
Sachentscheidungsvoraussetzungen, Klagearten, Vorverfahren, vorlaufiger Rechtsschutz, ge-
richtlicher Prifungsumfang, gerichtliche Entscheidungen.

(3) Zu den Pflichtfachern gehoéren ihre europarechtlichen Beziige unter besonderer Berlicksichti-
gung des Verhaltnisses des europaischen Rechts zum nationalen Recht sowie ihre Bezlige zur
Europaischen Menschenrechtskonvention, ihre philosophischen, insbesondere auch ethischen,
geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen sowie die rechtswissenschaftlichen Metho-
den und die Methoden der rechtsberatenden Praxis.

(4) Soweit Kenntnisse ,im Uberblick” verlangt werden, miissen einem Priifling lediglich die ge-
setzliche Systematik, die wesentlichen Normen und Rechtsinstitute ohne vertiefte Kenntnisse
von Rechtsprechung und Literatur bekannt sein.

§12
(weggefallen)

FuBnoten zu § 12 (weggefallen)

§ 12 aufgehoben durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten
am 17. Februar 2022.

§13
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten

FuBnoten zu § 13 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten

§ 13 Absatz 1und 3 geandert, Absatz 4 (neu) eingefligt, Absatz 4 (alt) wird Absatz 5 (neu)
und geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am
17. Februar 2022.

(1) Fir jede Aufsichtsarbeit in der staatlichen Pflichtfachpriifung stehen dem Priifling an je einem
Tag funf Stunden zur Verfugung. Priflingen mit Behinderung kann diese Frist auf Antrag bis zu
zwei Stunden verlangert werden. Von einem Priifling, der einen Nachteilsausgleich begehrt,
kann die Vorlage eines amtsarztlichen Zeugnisses auf seine Kosten verlangt werden.

(2) Das Justizprifungsamt teilt dem Prifling fur die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten eine
Kennziffer zu. Die Arbeiten diirfen keine sonstigen Hinweise auf die Person des Priflings enthal-
ten.
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(3) Das fir die Justiz zustandige Ministerium bestimmt die zuldssigen Hilfsmittel; andere dirfen
nicht benutzt werden.

(4) Die Aufsicht bei der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten ist von der Prasidentin oder dem Pra-
sidenten des Oberlandesgerichts sicherzustellen.

(5) Uber den Termin zur Anfertigung einer Aufsichtsarbeit wird eine Niederschrift angefertigt. Bei
Stérungen des ordnungsgemaBen Ablaufs des Termins kann die oder der Vorsitzende des Jus-
tizprifungsamtes:

1. die Bearbeitungszeit (Absatz 1) angemessen verlangern;

2. fur einzelne oder alle Priflinge die erneute Anfertigung dieser Aufsichtsarbeit anordnen oder
ermdglichen.

Die Berufung auf die Stérung ist ausgeschlossen, wenn der Priifling sie nicht unmittelbar gegen-
Uber der Aufsichtsperson riigt und binnen eines Monats seit ihrem Eintritt schriftlich oder elek-
tronisch bei dem Justizprifungsamt geltend gemacht hat.

§14
Bewertung der Aufsichtsarbeiten

FuBnoten zu § 14 Bewertung der Aufsichtsarbeiten

§ 14 Absatz 1 geandert, Absatz 2 (alt) aufgehoben, Absatz 3 (alt) wird Absatz 2 (neu) und
Absatz 4 (alt) wird Absatz 5 (neu) durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190),
in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Jede Aufsichtsarbeit wird von zwei Priferinnen oder Prifern der Justizprifungsamter selbst-
standig begutachtet und bewertet. Bei abweichender Bewertung einer Aufsichtsarbeit erfolgt ei-
ne Beratung der beiden Priiferinnen oder Prifer. Konnen sie sich nicht einigen, werden Note und
Punktwert endgtiltig im Rahmen ihrer Bewertung von einer dritten Priiferin oder einem dritten
Prufer festgelegt, die oder der jeweils von den Vorsitzenden der Justizprifungsamter bestimmt
wird. Die Bewertung findet vor der mindlichen Priifung statt und ist flir das weitere Prifungsver-
fahren bindend.

(2) Mitteilungen uber die Person des Priiflings dirfen den Priferinnen oder Prifern, Mitteilungen
Uber deren Person diirfen dem Priifling erst nach Bewertung der schriftlichen Arbeiten gemacht
werden. Kenntnisse Uber die Person des Priflings, die eine Pruferin oder ein Prifer vorher durch
die Tatigkeit bei der verwaltungsmaBigen Durchfiihrung des Prifungsverfahrens oder als Mit-
glied eines Prifungsausschusses erlangt, stehen der Mitwirkung nicht entgegen.

(3) Dem Prifling wird die Bewertung der Aufsichtsarbeiten spatestens zwei Wochen vor der
mundlichen Priifung mitgeteilt. Die Frist wird durch die Aufgabe zur Post gewahrt; maBgebend
ist das Datum desPoststempels.
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§15
Miindliche Priifung

FuBnoten zu § 15 Mindliche Priifung

§ 15 Absatz 1 geandert, Absatz 4 aufgehoben, Absatz 5(alt) wird Absatz 4 (neu) und neu
gefasst, Absatz 5 (neu) eingefligt und Absatz 6 geandert durch Gesetz vom 9. November
2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Die mindliche Prifung wird vor einem Prifungsausschuss abgelegt, der aus drei Priferinnen
oder Prifern einschlieBlich der oder des Vorsitzenden besteht. Zu einer mindlichen Prifung sol-
len nicht mehr als sechs Priiflinge geladen werden.

(2) Den Vorsitz in der mindlichen Priifung fuhrt die oder der Vorsitzende des Justizpriifungsam-
tes, die standige Vertreterin oder der standige Vertreter oder ein anderes Mitglied des Justizpri-
fungsamtes, das die oder der Vorsitzende des Justizprifungsamtes bestimmt. Die oder der Vor-
sitzende des Prufungsausschusses leitet die mindliche Prufung. Sie oder er hat darauf zu ach-
ten, dass die Priflinge in geeigneter Weise befragt werden. lhr oder ihm obliegt die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung.

(3) Vor der miindlichen Prifung soll die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses mit je-
dem Priifling einzeln Riicksprache nehmen.

(4) Die Gesamtdauer des Priifungsgesprachs betragt je erschienenem Prifling etwa 45 Minuten.
Bei Einzelprifungen kann die Prifungszeit angemessen verlangert werden. Sie ist durch ange-
messene Pausen zu unterbrechen. An der mindlichen Prifung beteiligen sich alle Priferinnen
und Prufer.

(5) Eine Einzelprifung findet nur in einem Ausnahmefall statt.

(6) Die oder der Vorsitzende des Justizprifungsamtes kann Studierenden der Rechtswissen-
schaft und mit der Juristenausbildung oder Prifung befassten Personen gestatten, bei der
mundlichen Prifung zuzuhoren. Die Verkindung der Entscheidung des Prifungsausschusses
findet unter Ausschluss der Zuhdérenden statt, wenn ein Priifling nicht in deren Anwesenheit ein-
willigt.

§ 16
Entscheidungen des Prifungsausschusses

(1) Alle Entscheidungen Uber Prifungsleistungen, insbesondere die Entscheidung lber das Pri-
fungsergebnis trifft - abgesehen von § 14 Abs. 1 - der Priifungsausschuss. Er beschlieBt mit
Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung ist nicht zulassig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der oder des Vorsitzenden.
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(2) Vor Beginn der miundlichen Prifung findet eine Vorberatung des Ausschusses statt, zu der
samtliche Prifungsunterlagen vorliegen. Dabei berichtet die oder der Vorsitzende (iber das Vor-
gesprach (§ 15 Abs. 3).

(3) Nach Beendigung der miindlichen Prifung bewertet der Prifungsausschuss die darin er-
brachten Leistungen. AnschlieBend entscheidet er unter Ermittlung des Punktwerts fur die Ge-
samtnote Uber das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprifung.

§17
Priifungsnoten

(1) Die einzelnen Prifungsleistungen sind mit einer der folgenden Noten und Punktzahlen zu be-
werten:

sehr gut:
eine besonders hervorragende Leistung
= 16-18 Punkte

gut:
eine erheblich Uber den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung
=13 - 15 Punkte

vollbefriedigend:
eine Uber den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung
=10 - 12 Punkte

befriedigend:
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht
=7 - 9 Punkte

ausreichend:
eine Leistung, die trotz ihrer Mangel durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht
= 4 - 6 Punkte

mangelhaft:
eine an erheblichen Mangeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare Leistung
= 1- 3 Punkte

ungenigend:
eine vollig unbrauchbare Leistung
= 0 Punkte.

Zwischennoten undvon vollen Zahlenwerten abweichende Punktzahlen dirfen nicht verwendet
werden.

(2) Soweit Einzelbewertungen rechnerisch zu Gesamtbewertungen zusammengefasst werden,
entsprechen den ermittelten Punkten folgende Notenbezeichnungen:
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14,00 - 18,00 Punkte:
sehr gut

11,50 - 13,99 Punkte:
gut

9,00 - 11,49 Punkte:
vollbefriedigend

6,50 - 8,99 Punkte:
befriedigend

4,00 - 6,49 Punkte:
ausreichend

1,50 - 3,99 Punkte:
mangelhaft

0 - 1,49 Punkte:
ungenigend.

§18
Schlussentscheidung nach miindlicher Priifung

FuBnoten zu § 18 Schlussentscheidung nach miindlicher Prifung

§ 18 Absatz 3 neu gefasst und Absatz 6 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV.
NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Entsprechen die Leistungen des Priiflings insgesamt den Anforderungen, so ist die staatliche
Pflichtfachprifung flr bestanden zu erklaren, und zwar als «ausreichend", «befriedigend", «voll-
befriedigend", »gut" oder «sehr gut". Entsprechen die Leistungen nicht den Anforderungen, so ist
die Prifung fir nicht bestanden zu erklaren.

(2) Die Leistungen des Priiflings entsprechen in der Gesamtbeurteilung (Gesamtnote) den Anfor-
derungen, wenn der Punktwert 4,00 Punkte nicht unterschreitet.

(3) Die Punktwerte fiir die Gesamtnote der staatlichen Pflichtfachprifung und fir die einzelnen
Prufungsabschnitte sind rechnerisch zu ermitteln. Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil
von insgesamt 65 Prozent und die Leistungen im Priifungsgesprach mit einem Anteil von insge-
samt 35 Prozent zu bertcksichtigen. Der Punktwert fir die Gesamtnote wird errechnet, indem
die Punktzahl der Bewertung jeder Aufsichtsarbeit mit dem Quotienten aus 65 und 6 und die des
Prifungsgesprachs mit 35 vervielfaltigt und sodann die Summe durch 100 geteilt wird. Sind dem
Prafling Prafungsleistungen nach § 24 Absatz 3 erlassen worden, so sind die entsprechenden
Prifungsleistungen aus dem vorhergehenden Priifungsverfahren zu berlicksichtigen. Die Sum-
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me aller Punktwerte ist bis auf zwei Dezimalstellen ohne Auf- oder Abrundung rechnerisch zu
ermitteln.

(4) Der Prifungsausschuss kann bei der Entscheidung tber das Ergebnis der staatlichen Pflicht-
fachprifung von dem rechnerisch ermittelten Wert flir die Gesamtnote um bis zu einem Punkt
abweichen, wenn dies aufgrund des Gesamteindrucks den Leistungsstand des Prflings besser
kennzeichnet und die Abweichung auf das Bestehen keinen Einfluss hat.

(5) Fehler bei der Notenbezeichnung fiir die Gesamtnote und bei der Errechnung des Punktwer-
tes kdnnen von Amts wegen durch das Justizprufungsamt berichtigt werden. Die Berichtigung
der Punktwerte und eine durch sie bewirkte Anderung in der Notenbezeichnung sind auf der
Prifungsniederschrift zu vermerken. Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und durch ein richti-
ges zu ersetzen.

(6) Die Entscheidung des Priifungsausschusses Uber das Ergebnis der staatlichen Pflichtfach-
prifung ist zu verkiinden und unter Hervorhebung der wesentlichen Aspekte zu begriinden. Ver-
kindung und Begriindung finden unter Ausschluss der Mitpruflinge statt, wenn der Prifling nicht
deren Anwesenheit zustimmt. Die Entscheidung des Prifungsausschusses ist dem Priifling mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich bekannt zu geben.

§19
Niederschrift Uber die mindliche Prifung

FuBnoten zu § 19 Niederschrift GUber die mindliche Priifung

4 N\
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

A J

(1) Uber den miindlichen Teil der staatlichen Pflichtfachpriifung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men, in der festgestellt werden:

1. Ort und Tag der Priifung,

2. Zusammensetzung des Prifungsausschusses,
3. die Namen und die Anwesenheit der Priiflinge,
4. die Bewertung der Aufsichtsarbeiten,

5. die Prifungsgegenstande, die Inhalt des Prifungsgesprachs waren, und die Bewertung der
Leistungen in der miindlichen Prifung,
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6. die errechneten Punktwerte flir die Gesamtnote,
7. eine Anderung des Punktwertes fiir die Gesamtnote und die dafiir maBgebenden Griinde,
8. die Entscheidung des Prifungsausschusses uUber das Ergebnis der Priifung,

9. alle sonstigen Entscheidungen des Prifungsausschusses, insbesondere die Entscheidung
nach § 22 Absatz 4 und

10. die Verklindung der Entscheidung des Prifungsausschusses.

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden zu unterschreiben.

§ 20
Schlussentscheidung ohne miindliche Priifung

FuBnoten zu § 20 Schlussentscheidung ohne mundliche Prifung

§ 20: Absatz 1 geandert durch geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S.
1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022; Absatz 1 geandert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 704), in Kraft getreten am 7. Mai 2025.

(1) Die staatliche Pflichtfachpriifung ist durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Justiz-
prifungsamtes fir nicht bestanden zu erklaren, sobald

1. mehr als die Halfte der Aufsichtsarbeiten mit »mangelhaft" oder »ungenliigend" bewertet wor-
den ist oder der Priifling nicht im Gesamtdurchschnitt der Aufsichtsarbeiten mindestens 3,50
Punkte erreicht hat,

2. ein Prifling ohne geniigende Entschuldigung drei oder mehr Aufsichtsarbeiten nicht oder
nicht rechtzeitig abliefert oder

3. ein Prifling ohne genugende Entschuldigung zu dem Termin fir die mindliche Prifung nicht
erscheint.

(2) Die staatliche Pflichtfachpriifung ist durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Justiz-
prifungsamtes fur nicht unternommen zu erklaren, sobald

1. ein Prifling mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Justizprifungsamtes von der
Prifung zurlcktritt; die Genehmigung darf nur aus wichtigem Grund erteilt werden,

2. die oder der Vorsitzende des Justizprifungsamtes nach Anhérung des Priflings das Pru-
fungsverfahren abbricht, weil dessen sachgemaBe Durchfiihrung sich wegen einer ernsten Er-
krankung des Priflings oder aus einem anderen wichtigen Grund langere Zeit verzégert hat oder
verzdgern wird.

In diesen Fallen entfallt auch die Wirkung der Meldung.
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(3) Die Entscheidung der oder des Vorsitzenden ist dem Prifling mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zuzustellen.

§ 21
Zwischenentscheidung ohne miindliche Priifung

(1) Liefert ein Prufling bis zu zwei Aufsichtsarbeiten ohne geniigende Entschuldigung nicht oder
nicht rechtzeitig ab, so sind sie durch die oder den Vorsitzenden des Justizprifungsamtes fir
«ungenltgend" zu erkldren. Die Entscheidung bleibt fir das weitere Prufungsverfahren wirksam.
Sie ist dem Prifling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.

(2) Liefert ein Priifling mindestens eine Aufsichtsarbeit mit gentigender Entschuldigung nicht ab,
so hat er im nachstmaoglichen Termin alle Aufsichtsarbeiten neu anzufertigen.

(3) Entschuldigungsgriinde sind nur zu berlicksichtigen, wenn sie unverziiglich gegentiber dem-
Justizprifungsamt geltend gemacht werden. § 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 22
Ordnungswidriges Verhalten

FuBnoten zu § 22 Ordnungswidriges Verhalten

§ 22 Absatz 1 geandert, Absatz 2 (neu) eingefligt, Absatz 2 (alt) wird Absatz 3 (neu), Absatz
3 (alt) wird Absatz 4 (neu) und geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S.
1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, insbesondere eines Tauschungsversuchs, des
Besitzes oder der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder des verspateten Erscheinens,
zwischenzeitlichen Entfernens oder Abbruchs des Prifungsgesprachs, kénnen ausgesprochen
werden:

1. dem Prifling kann die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prifungsleistungen aufgegeben
werden;

2. Prifungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, kénnen fur sungentigend" (0
Punkte) erklart werden;

3. die staatliche Pflichtfachprifung kann fiir nicht bestanden erklart und in besonders schweren
Fallen der Prifling von einer Wiederholungsprifung ausgeschlossen werden; im Falle eines Ver-
besserungsversuchs nach § 26 kann in besonders schweren Fallen auch die bereits bestandene
staatliche Pflichtfachprifung fir nicht bestanden erklart werden.

In minder schweren Fallen kann bei Vorliegen besonderer Umstande von einer Ahndung abgese-
hen werden. Die Entscheidung bleibt flir das weitere Prifungsverfahren wirksam. Sie ist dem
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Prifling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 findet § 25 kei-
ne Anwendung.

(2) Soweit die ordnungsgemaBe Durchfiihrung der Priifung es erfordert und es angemessen ist,
hat der Priifling die Durchsuchung, Durchleuchtung oder sonstige Uberpriifung seiner Person
und der von ihm mitgebrachten Gegenstande durch geeignete Hilfspersonen des Justizpri-
fungsamtes zu dulden. Jeder Prfling ist verpflichtet, nicht zugelassene Hilfsmittel an das Justiz-
prifungsamt herauszugeben, das sie bis zum Abschluss des Verfahrens sicherstellen darf.

(3) Auch nach Aushandigung des Zeugnisses Uber das Bestehen der staatliche Pflichtfachpri-
fung kann diese flr nicht bestanden erklart werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von funf
Jahren seit dem Tage der mindlichen Priifung.

(4) Uber die Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens des Priiflings entscheidet die oder der
Vorsitzende des Justizprifungsamtes.

§ 23
Begriindung; Einsichthahme

FuBnoten zu § 23 Begriindung; Einsichtnahme

4 N
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

N 4

(1) Die Grunde fur die Bewertung der Leistung im miindlichen Teil der staatlichen Pflichtfachprii-
fung sind dem Prfling auf Antrag durch ein Mitglied des Prifungsausschusses mitzuteilen. Der

Antrag ist binnen einer Woche nach Verkindung der Prifungsentscheidung bei dem Justizpri-

fungsamt zu stellen.

(2) Dem Prifling ist die Einsicht in seine Prifungsarbeiten einschlieBlich der Gutachten der Pri-
ferinnen oder Prufer zu gestatten. Die Einsicht erfolgt in den Raumen des Justizprifungsamtes.
Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Priifungsentscheidung bei dem Jus-
tizprifungsamt zu stellen.

§24
Wiederholung der Prifung

(1) Hat der Priifling die staatliche Pflichtfachpriifung nicht bestanden, so darf er sie einmal wie-
derholen.
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(2) Die Prufung ist grundsatzlich vor demselben Justizprifungsamt zu wiederholen. Ein Wechsel
des Priifungsamtes ist nur mit Zustimmung des abgebenden und des aufnehmenden Prifungs-
amtes zulassig. Auf die Zustimmung besteht kein Rechtsanspruch. Sie darf nur aus wichtigem
Grund und nur dann erteilt werden, wenn die Prifung vor dem abgebenden Prifungsamt recht-
lich zulassig ist und die vom abgebenden Prifungsamt erteilten Auflagen unberihrt bleiben. Dies
gilt entsprechend, wenn die Prufung flr nicht unternommen erklart worden ist.

(3) Auf Antrag erlasst die oder der Vorsitzende des Justizprifungsamtes dem Priifling fur die

Wiederholungsprifung die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten, wenn diese im Durchschnitt mit
«ausreichend" (4,00 Punkte) oder besser bewertet worden sind. Der Antrag ist spatestens mit
der Meldung zur Wiederholungsprifung zu stellen. Einzelne Aufsichtsarbeiten dirfen nicht er-
lassen werden. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Prifung geman §§ 20 Abs. 1 oder 22
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 fir nicht bestanden erklart worden ist.

(4) Wer die Prifung in einem Landim Geltungsbereich des Deutschen Richtergesetzes endglltig
nicht bestanden hat, kann auch nach erneutem Studium nicht noch einmal zur Prifung zugelas-
sen werden.

§ 25
Freiversuch

FuBnoten zu § 25 Freiversuch

4 )
§1,8§2Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §

25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

- J

(1) Meldet sich ein Prifling spatestens bis zum Abschluss des achten Fachsemesters eines un-
unterbrochenen Studiums oder unmittelbar nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 Nummer 1 genannten
Studiendauer zur Ablegung der staatlichen Pflichtfachpriifung und besteht er die Prifung nicht,
so gilt diese als nicht unternommen (Freiversuch). Ein weiterer Freiversuch ist ausgeschlossen.

(2) Fur die Berechnung von in anderen Studiengangen erbrachten Studienzeiten ist die durch die
Universitat vorgenommene Festsetzung maBgeblich. Bei der Berechnung der Semesterzahl nach
Absatz 1 Satz 1 bleiben unbericksichtigt und gelten nicht als Unterbrechung:

1. Fachsemester, wahrend deren der Prufling nachweislich wegen langerer schwerer Krankheit ,
auf Grund von Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBI. | S. 1228),
der Inanspruchnahme von Elternzeit unter den Voraussetzungen des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBI. | S. 33), von
Pflegezeit unter den Voraussetzungen des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBI. | S. 874,
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896) jeweils in der jeweils geltenden Fassung oder aus einem anderen zwingenden Grund am
Studium gehindert war,

2. bis zu vier Semester fur Studiengangsverzdgerungen infolge einer Behinderung,

3. bis zu drei Semester fir ein Auslandsstudium, wenn der Priifling nachweislich an einer auslan-
dischen Hochschule fur das Fach Rechtswissenschaft eingeschrieben war und rechtswissen-
schaftliche Lehrveranstaltungen in angemessenem Umfang, in der Regel von mindestens acht
Stunden je Woche, im auslandischen Recht besucht und je halbjahrigem Studienaufenthalt min-
destens einen Leistungsnachweis im auslandischen Recht erworben hat,

4. ein Semester fur eine an einer inlandischen Hochschule nachweislich erfolgreich abgeschlos-
sene fremdsprachige rechtswissenschaftliche Ausbildung oder eine Ausbildung im Bereich Digi-
talisierung und Recht , die sich Uber mindestens sechzehn Semesterwochenstunden erstreckt
hat,

5. ein Semester fur die Teilnahme an einer Verfahrenssimulation im In- oder Ausland, die in deut-
scher oder fremder Sprache durchgefihrt wird, wenn der Prifling einen Arbeitsaufwand hatte,
der dem Aufwand von mindestens sechzehn Semesterwochenstunden entspricht und einen
Leistungsnachweis erworben hat,

6. ein Semester fur die Teilnahme an einer studentischen Rechtsberatung, wenn die Teilnahme
von einer Universitat begleitet wird und sich die Mitarbeit Uber mindestens sechzehn Semester-
wochenstunden erstreckt hat, und

7. bis zu drei Semester, wenn der Priifling nachweislich wahrend dieser Zeit Mitglied in gesetz-
lich oder durch die Grundordnung vorgesehenen Gremien der Hochschule war oder das Amt der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wahrgenommen hat.

Unberlicksichtigt bleiben nur volle Fachsemester. Ein Hinderungsgrund ist nur anzunehmen,
wenn mindestens vier Wochen des Hinderungsgrundes in dasselbe Fachsemester fallen.

(3) Im Fall einer Erkrankung hat der Prifling unverziglich eine amtsarztliche Untersuchung auf
seine Kosten herbeizufiihren und mit der Meldung das amtsarztliche Zeugnis vorzulegen, das die
medizinischen Befundtatsachen enthalt, aus denen sich eine Studienunfahigkeit ergibt.

(4) Ist ein Leistungsnachweis gemal Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 bis 6 vorgelegt worden, kann er
nicht zugleich zum Beleg der Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 5, Absatz 3 Satz
3 oder des § 28 Abs. 3 Satz 3 eingesetzt werden. Die auf Veranstaltungen gemaB Absatz 2 Satz
2 Nummer 4 bis 6 entfallenden Semesterwochenstunden kénnen nicht zum Beleg der Voraus-
setzung des § 28 Abs. 3 Satz 2, 1. Halbsatz angefuhrt werden.

(5) Die Summe der gemaB Absatz 2 unberiicksichtigt bleibenden Semester ist auf vier be-
schrankt.
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§ 26
Wiederholung zum Zwecke der Notenverbesserung

FuBnoten zu § 26 Wiederholung zum Zwecke der Notenverbesserung

§ 26: Uberschrift neu gefasst und Absatz 1 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022; Absatz 3 angefligt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 704), in Kraft getreten am 7. Mai 2025.

(1) Ist die Prifung im Freiversuch oder im regularen Versuch geman § 18 Absatz 1 Satz 1 fiir be-
standen erklart worden, hat die oder der Vorsitzende des Justizprufungsamtes dem Prufling auf
dessen Antrag einmalig eine erneute Prifung zum Zwecke der Notenverbesserung zu gestatten.
Der Antrag auf Zulassung ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Entscheidung tber
das Prifungsergebnis zu stellen.

(2) Erreicht der Prifling in der Wiederholungspriifung eine héhere Punktzahl in der Gesamtnote,
so erteilt die oder der Vorsitzende des Justizprifungsamtes hieriiber ein Zeugnis.

(3) Nach Gestattung der Wiederholungsprifung zum Zwecke der Notenverbesserung kann der
Prifling durch schriftliche oder elektronische Erklarung gegentber der oder dem Vorsitzenden
des Justizprifungsamtes auf die Fortsetzung des Prifungsverfahrens verzichten. Bei Verzicht
gilt eine Verbesserung als nicht erreicht. Die erneute Wiederholung der Priifung ist ausgeschlos-
sen.

§ 27
Widerspruch; Klage

FuBnoten zu § 27 Widerspruch; Klage

4 N\
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

A J

(1) Uber einen Widerspruch gemaB § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung entscheidet die oder
der Vorsitzende des Justizprifungsamtes, bei Angriffen gegen die Beurteilung einer Prifungs-
leistung auf Grundlage einer einzuholenden Stellungnahme der Personen, die an der Beurteilung
beteiligt gewesen sind.
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(2) Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 1 kdnnen Entscheidungen, die eine Beurteilung der Pru-
fungsleistung enthalten, nicht gedndert werden.

(3) Legt der Prufling gegen eine Entscheidung tber das Ergebnis einer staatlichen Pflichtfach-
prifung Widerspruch ein oder erhebt er Klage, so wird dadurch ein weiteres Prifungsverfahren
nicht gehindert. Wird nach Ablegung der Wiederholungsprifung eine frihere Priifung fiir be-
standen erklart, so gilt das Ergebnis der friheren Prifung als Ergebnis der staatlichen Pflicht-
fachprifung. Sofern dem Prifling bei Ablegung der Wiederholungspriifung die Mdglichkeit einer
Notenverbesserung nach § 26 zugestanden hatte, gilt auf seinen Antrag das Ergebnis der Wie-
derholungsprifung als das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprifung. Der Antrag ist schriftlich
oder elektronisch spatestens innerhalb eines Monats nach Verkiindung der Entscheidung tber
das Bestehen der friheren Priifung bei der oder dem Vorsitzenden des Justizprifungsamtes zu
stellen.

§ 27a
Einwendungen

FuBnoten zu § 27a Einwendungen

§ 27a eingefiigt durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten
am 17. Februar 2022.

Einwendungen gegen die Bewertung schriftlicher Aufsichtsarbeiten sind spatestens binnen
sechs Monaten nach Bekanntgabe der Prifungsentscheidung, Einwendungen gegen die Bewer-
tung der miindlichen Prifung sind spatestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Pri-
fungsentscheidung im Einzelnen und nachvollziehbar schriftlich oder elektronisch zu begrunden.
Im Falle eines fristgerechten Antrags nach § 23 Absatz 1 Satz 2 beginnt die Frist nach Satz 1 mit
Ablauf des Tages der Mitteilung der Griinde fir die Bewertung der Leistung im miindlichen Teil.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen. Hierauf ist bei der Be-
kanntgabe der Prifungsentscheidung hinzuweisen.

Zweiter Abschnitt
Universitare Priifungen; Gesamtnote; Zeugnisse

§ 28
Universitare Prifungen

FuBnoten zu § 28 Universitare Prifungen

§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
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und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Zwischenpriifung und Schwerpunktbereichspriifung werden an einer Universitat abgelegt; sie
sollen studienbegleitend abgelegt werden. Zum Nachweis der Prifungsleistungen soll ein Leis-
tungspunktsystem geschaffen werden, das auch die Ubertragung erbrachter Leistungen auf an-
dere Studiengange derselben oder einer anderen Universitat, insbesondere auch in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europaischen Union, ermdglicht.

(2) Die Gegenstande der Zwischenprifung durfen nicht Uber den in § 11 genannten Prifungsstoff
hinausgehen. Sie sind den Pflichtfachern des Birgerlichen Gesetzbuchs (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe a, b und d), des Strafgesetzbuchs (§ 11 Abs. 2 Nr. 7) und des Staatsrechts und des allge-
meinen Verwaltungsrechts (§ 11 Absatz 2 Nummer 9 und 12) zu entnehmen. In jedem der drei
Pflichtfacher muss eine Aufsichtsarbeit mit Erfolg angefertigt werden, fur die der oder dem Stu-
dierenden mindestens drei Stunden zur Verfligung stehen und die einen rechtlich und tatsach-
lich einfach gelagerten Fall betrifft. Flr die Zulassung zur Zwischenprufung dirfen die universi-
taren Studienordnungen héchstens das Bestehen von jeweils drei Prifungsleistungen in jedem
Pflichtfach vorsehen. Die Aufsichtsarbeiten kénnen im Falle des Nichtbestehens bis zu zweimal
in jedem Pflichtfach wiederholt werden. Die Ablegung der Schwerpunktbereichsprifung setzt im
Regelfall das Bestehen der Zwischenprifung voraus.

(3) Die Gegenstande der Schwerpunktbereichspriifung sind der von dem Priifling gewahlte
Schwerpunktbereich und die mit ihm gegebenenfalls zusammenhangenden Pflichtfacher ein-
schlieBlich der interdisziplinaren und internationalen Bezlige des Rechts. Das Studium des
Schwerpunktbereichs hat sich liber vierzehn Semesterwochenstunden zu erstrecken; zu diesen
zahlen nicht Veranstaltungen in Pflichtfachern. In der Schwerpunktbereichspriifung sind eine
hausliche Arbeit, bis zu drei Aufsichtsarbeiten sowie eine mundliche Leistung zu erbringen. §§ 17
und 18 Absatz 1und 2 finden entsprechende Anwendung.

(4) Die Universitaten erlassen Priifungsordnungen fir die Zwischenprifung und die Schwer-
punktbereichsprifung, durch die im Einzelnen geregelt werden:

1. der Zweck der Prifungen;
2. die Zeit, bis zur der in der Regel eine Zwischenpriifung abzulegen ist;
3. die Schwerpunktbereiche mit Wahlmdglichkeit;

4. die Voraussetzungen und das Verfahren fir die Zulassung sowie die Fristen fiir die Meldung
zur Prifung;

5. die Voraussetzungen fur die Wiederholung von Prufungsleistungen;
6. die Prifungsanforderungen, insbesondere die Priifungsfacher und ihre Gewichtung;

7. Form, Zahl, Art und Umfang der Prifungsleistungen;
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8. die Zeiten fir die Anfertigung von Prifungsarbeiten und gegebenenfalls die Dauer von mind-
lichen Prifungen;

9. die Nachteilsausgleiche fur Studierende mit Behinderungen;

10. die Grundsatze der Bewertung der einzelnen Prifungsleistungen und der Ermittlung der Er-
gebnisse;

11. die Prifungsorgane und das Prufungsverfahren;

12. die Anrechnung von in anderen Studiengangen oder an anderen Hochschulen erbrachten
Studienzeiten, Studien- und Prifungsleistungen;

13. die Folgen der Nichterbringung von Prifungsleistungen und des Ricktritts von einer Prifung;
14. die Folgen von VerstoBen gegen Prifungsvorschriften;
15. die Einsicht in die Prifungsakten.

Die Priifungsordnungen bediirfen der Zustimmung des fur die Justiz zustandigen Ministeriums
im Einvernehmen mit dem fir Wissenschaft zustandigen Ministerium. Die Zustimmung ist zu ver-
sagen, wenn die Prifungsordnung insgesamt oder in Teilen

1. gegen Rechtsvorschriften verstoBt oder

2. durch die Prifungsordnung die im Hochschulbereich erforderliche Einheitlichkeit oder Gleich-
wertigkeit der Ausbildung oder der Abschllisse nicht gewahrleistet ist.

§ 29
Gesamtnote der ersten Priifung; Zeugnisse

FuBnoten zu § 29 Gesamtnote der ersten Prifung; Zeugnisse

§§ 29, 60 und 66 geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 17.10.2006 (GV. NRW. S. 461),
in Kraft getreten am 1. Januar 2007; § 60 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (
GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022; § 66 aufgehoben durch Gesetz
vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Die erste Priifung hat bestanden, wer die universitare Schwerpunktbereichspriifung an einer
Universitat im Geltungsbereich des Deutschen Richtergesetzes und die staatliche Pflichtfachpru-
fung in einem Land im Geltungsbereich des Deutschen Richtergesetzes bestanden hat.

(2) Das Zeugnis Uber die erste Priifung weist die Ergebnisse der bestandenen universitaren
Schwerpunktbereichsprifung und der bestandenen staatlichen Pflichtfachpriifung sowie zusatz-
lich eine Gesamtnote aus, in die das Ergebnis der bestandenen staatlichen Pflichtfachprifung
mit 70 v. H. und das Ergebnis der bestandenen universitaren Schwerpunktbereichspriifung mit
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30 v. H. einflieBt. Es wird in dem Land erteilt, in dem die staatliche Pflichtfachprifung bestanden
wurde. Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. § 18 Abs. 3 Satz
5 findet entsprechende Anwendung.

(3) Wer die staatliche Pflichtfachprifung bestanden hat, erhalt ein Zeugnis, aus dem die Ge-
samtnote der staatlichen Pflichtfachpriifung mit Notenbezeichnung und Punktwert ersichtlich ist.
Auf Antrag wird dem Prifling von der oder dem Vorsitzenden des Justizprifungsamtes zusatz-
lich die Bewertung der einzelnen Priifungsleistungen bescheinigt. Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.

Zweiter Teil
Der juristische Vorbereitungsdienst

§ 30
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst; Dienstbezeichnung

FuBnoten zu § 30 Aufnahme in den Vorbereitungsdienst; Dienstbezeichnung

§§ 30 und 32 zuletzt geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in
Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Wer die erste Priifung bestanden hat, wird nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen im
Rahmen eines offentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnisses zum Land (§ 7 Abs. 1 Landesbe-
amtengesetz) mit der Dienstbezeichnung Rechtsreferendarin” oder Rechtsreferendar” in den
Vorbereitungsdienst aufgenommen. Die Begriindung des &ffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
haltnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

(2) Uber die Aufnahme entscheidet die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts, in
dessen Bezirk die Bewerberin oder der Bewerber eingestellt werden will.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst in einem bestimmten Oberlan-
desgerichtsbezirk oder zu einem bestimmten Einstellungstermin besteht nicht. Im Rahmen der
verfugbaren Ausbildungsplatze soll jedoch die Aufnahme unter Berlicksichtigung der Ausbil-
dungserfordernisse in dem Oberlandesgerichtsbezirk erméglicht werden, mit dem die Bewerbe-
rin oder der Bewerber durch langeren Wohnsitz oder sonstige engere Beziehungen dauerhaft
persoénlich verbunden ist.

(4) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist zu versagen:

1. wenn die Bewerberin oder der Bewerber der Zulassung nicht wirdig ist; dies ist in der Regel
anzunehmen, wenn sie oder er wegen einer vorsatzlich begangenen Tat zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr rechtskraftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt worden ist;

2. solange der Bewerberin oder dem Bewerber die Freiheit entzogen ist.

(5) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst kann versagt werden:
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1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren wegen
des Verdachts einer vorsatzlich begangenen Tat anhangig ist, das zu einer Entscheidung nach
Absatz 4 Nr. 1flhren kann;

2. wenn fir die Bewerberin oder den Bewerber eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt worden
ist;

3. wenn Tatsachen vorliegen, die die Bewerberin oder den Bewerber fur den Vorbereitungs-
dienst als ungeeignet erscheinen lassen, insbesondere wenn Tatsachen in der Person der Be-
werberin oder des Bewerbers die Gefahr einer Stérung des Dienstbetriebs oder die Gefahr be-
grunden, dass durch die Aufnahme wichtige 6ffentliche Belange ernstlich beeintrachtigt wirden.

(6) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst darf nicht deswegen versagt werden, weil die erste
Prifung nicht im Land Nordrhein-Westfalen abgelegt worden ist.

§ 31
Beendigung des offentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnisses; Ent-
lassung

FuBnoten zu § 31 Beendigung des offentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnisses; Entlassung

4 N\
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\ J

(1) Mit der Verkindung der Entscheidung tber das Bestehen der Priifung, das Nichtbestehen der
ersten Wiederholungsprufung oder Gber den Ausschluss von einer Wiederholungspriifung endet
das offentlich-rechtliche Ausbildungsverhaltnis. Wird die Entscheidung nicht durch den Prii-
fungsausschuss verkiindet, so ist der Zeitpunkt der schriftlichen Bekanntgabe an den Prufling
mafBgebend.

(2) Aus dem Vorbereitungsdienst und dem o6ffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnis ist zu
entlassen, wer die Entlassung verlangt. In diesem Fall soll eine Wiedereinstellung im Regelfall
nicht vor Ablauf von sechs Monaten erfolgen.

(3) Die Referendarin oder der Referendar kann entlassen werden, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:

1. wahrend des Vorbereitungsdienstes ein Umstand eintritt oder nachtraglich bekannt wird, der
die Versagung der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst nach § 30 rechtfertigen wirde;
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2. die Referendarin oder der Referendar ihre oder seine Pflichten erheblich verletzt, insbesonde-
re nachhaltig unentschuldigt dem Dienst fernbleibt;

3. die Referendarin oder der Referendar infolge eines kdrperlichen Gebrechens oder wegen
Schwache der kérperlichen oder geistigen Krafte flir den Vorbereitungsdienst dauernd unfahig
(dienstunfahig) ist; als dienstunfahig kann auch angesehen werden, wer infolge Erkrankung in-
nerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat, wenn keine Aussicht
besteht, dass sie oder er innerhalb weiterer sechs Monate wieder voll dienstfahig wird.

(4) Uber die Entlassung entscheidet die Prasidentin oder der Président des Oberlandesgerichts,
in dessen Bezirk die Referendarin oder der Referendar eingestellt ist.

§ 32
Dienstrechtliche Stellung

FuBnoten zu § 32 Dienstrechtliche Stellung

§§ 30 und 32 zuletzt gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in
Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Dienstvorgesetzte und als solche zustandig fur die
dienstrechtlichen Entscheidungen Uber die persdnlichen Angelegenheiten der Referendarinnen
oder Referendare die Prasidentin oder der Prasident des Landgerichts, dem sie als Stammdienst-
stelle zugewiesen worden sind. Abweichend von Satz 1ist zustandig fur alle die Ausbildung lei-
tenden Entscheidungen die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts, in dessen
Bezirk der Vorbereitungsdienst abgeleistet wird.

(2) Vorgesetzte Person (§ 2 Absatz 5 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW.
S. 310 ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244)
geandert worden ist) sind die Leiterinnen und Leiter der Ausbildungsstelle sowie die Ausbilderin-
nen und Ausbilder und die Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter, denen die Referendarin-
nen oder Referendare zur Ausbildung zugewiesen sind.

(3) Referendarinnen und Referendare erhalten eine monatliche Unterhaltsbeihilfe. Soweit nicht
anders geregelt, findet auf die Referendarinnen und Referendare § 7 Absatz 1 Satz 3 des Lan-
desbeamtengesetzes Anwendung. Es werden dariber hinaus Reise- und Umzugskostenvergu-
tung nach den fir Beamtinnen und Beamten geltenden Vorschriften gewahrt. Den Referendarin-
nen und Referendaren wird nach beamtenrechtlichen Vorschriften Anwartschaft auf Versorgung
bei verminderter Erwerbsfahigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung gewahr-
leistet. Das Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBI. | S. 1014, 1065), das Mutter-
schutzgesetz, das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und das Pflegezeitgesetz finden in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. Das Nahere Uber die Leistungen
nach Satz 1 sowie die Anrechenbarkeit von zusatzlichen Einkiinften regelt das fir Finanzen zu-
standige Ministerium im Einvernehmen mit dem fir die Justiz zustandigen Ministerium durch
Rechtsverordnung.
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(4) Sonderurlaub bis zu zehn Arbeitstagen je Urlaubsjahr und Erholungsurlaub werden auf den
Ausbildungsabschnitt, in dem die Referendarinnen oder Referendare sich zur Zeit des Urlaubs
befinden, angerechnet. Sie sollen so erteilt und auf die einzelnen Ausbildungsabschnitte verteilt
werden, dass das Ziel der Ausbildung trotz der Unterbrechung durch den Urlaub erreicht werden
kann und die Ausbildung in der Praxis und in der Arbeitsgemeinschaft moglichst wenig beein-
trachtigt wird.

(5) Sonderurlaub, der Uber zehn Arbeitstage je Urlaubsjahr hinausgeht, wird auf den Vorberei-
tungsdienst nicht angerechnet. Er soll nur erteilt werden, wenn die laufende Ausbildung in der
Praxis und in der Arbeitsgemeinschaft nicht unterbrochen wird. Er ist so zu bemessen, dass die
Referendarinnen oder Referendare wahrend der Ausbildung in weiteren Ausbildungsabschnitten
Arbeitsgemeinschaften zugewiesen werden kénnen, die dem Ausbildungsstand entsprechen.

§ 32a
Vorbereitungsdienst in Teilzeit

FuBnoten zu § 32a Vorbereitungsdienst in Teilzeit

§ 32a, § 35a, § 35b und § 43 a eingefligt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember
2021 (GV. NRW. S. 1475), in Kraft getreten am 1. Januar 2023.

(1) Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren ist auf Antrag das Ableisten des Vorberei-
tungsdienstes in Teilzeit (Teilzeitbeschaftigung) zu bewilligen

1. zur tatsachlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer
oder eines laut arztlichen Gutachtens pflegebedirftigen Ehegattin oder Ehegatten, Lebenspart-
nerin oder Lebenspartners oder in gerader Linie Verwandten,

2. im Falle einer Schwerbehinderung oder einer Gleichstellung im Sinne des § 2 Absatz 2 und 3
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBI. | S. 3234), das zuletzt
durch Artikel 7c des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBI. | S. 4530) geandert worden ist,
oder

3. in Fallen besonderer personlicher Grinde, die in Art und Umfang den in den Nummern 1 und 2
genannten Grinden vergleichbar sind und eine besondere Harte darstellen.

(2) Fir die Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit wird der regelmaBige Dienst um ein
Flnftel reduziert.

(3) Der Antrag auf Teilzeitbeschaftigung ist schriftlich oder elektronisch spatestens zwei Monate
vor dem Beginn der Teilzeitbeschaftigung zu stellen, der Antrag auf Verlangerung der Teilzeitbe-
schéaftigung spatestens einen Monat vor Ablauf der bewilligten Teilzeitbeschaftigung. Die Teil-
zeitbeschaftigung kann nur zum Ersten eines Monats beginnen.
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§ 33
Leitung der gesamten Ausbildung

FuBnoten zu § 33 Leitung der gesamten Ausbildung

4 N\
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1

und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1

und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

A J

(1) Die gesamte Ausbildung leitet die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts, in
dessen Bezirk der Vorbereitungsdienst abgeleistet wird. Hierbei wird sie oder er insbesondere
von den Prasidentinnen oder Prasidenten der Rechtsanwaltskammern und Notarkammern, der
Gerichte der Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, den Generalstaatsanwal-
tinnen und Generalstaatsanwalten sowie den Bezirksregierungen untersttitzt, insbesondere in
den Ausbildungsabschnitten, in denen deren jeweiliger Geschaftsbereich betroffen ist.

(2) Zur Unterstutzung bei der Leitung der Ausbildung werden bei den Oberlandesgerichten und
Landgerichten von der jeweiligen Prasidentin oder dem Prasidenten eine Richterin oder ein Rich-
ter sowie bei den Bezirksregierungen von der Regierungsprasidentin oder dem Regierungsprasi-
denten eine Beamtin oder ein Beamter der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, zu Ausbil-
dungsleitern bestellt. Bei den Rechtsanwaltskammern soll eine Rechtsanwaltin oder ein Rechts-
anwalt, bei den Notarkammern soll eine Notarin oder ein Notar zur Ausbildungsleiterin oder zum
Ausbildungsleiter bestellt werden.

(3) Die Ausbildungsleiterinnen oder Ausbildungsleiter bei den Gerichten und Bezirksregierungen
sind von sonstigen Aufgaben angemessen zu entlasten.

§ 34
Zuweisung zur Ausbildung

(1) Die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts bestimmt den Ausbildungsbezirk,
dem die Referendarinnen oder Referendare zugewiesen werden sollen sowie die Ausbildungs-
stelle, die Arbeitsgemeinschaft sowie die Ausbilderin oder den Ausbilder in der Praxis; im Falle
der Ausbildung bei einer Verwaltungsbehorde geschieht dies im Einvernehmen mit der Bezirks-
regierung. Die Bestimmung kann auf nachgeordnete Dienststellen und fir die Ausbildung bei ei-
ner Verwaltungsbehorde auf die Bezirksregierung Gibertragen werden. Die Bestimmung der Aus-
bilderin oder des Ausbilders in der Praxis kann der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsstelle
Uberlassen werden.

(2) Ausbildungsbezirke sind die Landgerichtsbezirke und die Regierungsbezirke. Mehrere Land-

gerichtsbezirke kdnnen zu einem Ausbildungsbezirk zusammengefasst werden.
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(3) Die bestehenden Ausbildungsmaoglichkeiten sollen mdglichst gleichmaBig genutzt werden.
Einem Ausbildungsbezirk und einer Ausbildungsstelle dirfen nicht mehr Referendarinnen und
Referendare zugewiesen werden, als nach den Ausbildungsmadglichkeiten fir die Ausbildung in
der Praxis und in der Arbeitsgemeinschaft griindlich ausgebildet werden kénnen.

(4) Den Zuweisungswiinschen der Referendarinnen und Referendare soll unter besonderer Be-
rucksichtigung sozialer Harten mdglichst entsprochen werden.

(5) Reichen die Ausbildungsmaoglichkeiten im Oberlandesgerichtsbezirk nicht aus oder auf An-
trag der Referendarin oder des Referendars kann die Ausbildung mit Zustimmung der zustandi-
gen Prasidentin oder des zustandigen Prasidenten des Oberlandesgerichts oder der Bezirksre-
gierung fir einzelne Ausbildungsabschnitte in einem anderen Oberlandesgerichtsbezirk erfol-
gen. Der Referendarin oder dem Referendar ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 35
Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes

FuBnoten zu § 35 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes

~
§ 35 Absatz 2 geandert, Absatz 3 neu gefasst, Absatz 4 (alt) aufgehoben, Absatz 5 (alt)

wird Absatz 4 und geandert, Absatz 6 (alt) wird Absatz 5 (neu) und geandert. Absatz 7(alt)
wird Absatz 6 (neu) und Absatz 8 (alt) wird Absatz 7 (neu) durch Gesetz vom 9. November
2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert vierundzwanzig Monate.
(2) Davon sind zu verwenden:
1. finf Monate zur Ausbildung bei einem ordentlichen Gericht in Zivilsachen;

2. drei Monate zur Ausbildung bei einer Staatsanwaltschaft oder, wenn die Ausbildungsmaoglich-
keiten bei den Staatsanwaltschaften des Bezirks nicht ausreichen, bei einem ordentlichen Ge-
richt in Strafsachen;

3. drei Monate zur Ausbildung bei einer Verwaltungsbehorde;
4. neun Monate zur Ausbildung bei einer Rechtsanwaltin oder einem Rechtsanwalt;

5. vier Monate nach Wahl der Referendarinnen oder Referendare (Wahlstation) zur Ausbildung
bei einer Stelle, bei der eine sachgerechte Ausbildung gewahrleistet ist.

Von der Reihenfolge der in Satz 1 Nrn. 3 bis 5 genannten Stationen kann die Prasidentin oder der
Prasident des Oberlandesgerichts bei Vorliegen verniinftiger Griinde Ausnahmen zulassen.

(3) Nach Wahl der Referendarin oder des Referendars kann die Ausbildung nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 bis zu zwei Monate bei einem Gericht der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Ausbildung nach

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 38/61


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2021-s1190

Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis zu zwei Monate bei einem Gericht der Verwaltungs-, der Finanz-
oder der Sozialgerichtsbarkeit und die Ausbildung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis zu drei
Monate bei einer Notarin oder einem Notar, einem Unternehmen, einem Verband oder einer
sonstigen Ausbildungsstelle stattfinden, bei der eine sachgerechte rechtsberatende Ausbildung
gewahrleistet ist.

(4) Die Ausbildungszeit nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 kann nach Wahl der Referendarinnen oder Re-
ferendare bis zu zwei, die Ausbildungszeit nach Absatz 2 Satz 1 Nrn. 2 und 3 bis zu drei Monate
bei einer geeigneten Uberstaatlichen, zwischenstaatlichen oder auslandischen Ausbildungsstelle
stattfinden. Die Ausbildungszeit nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 kann nach Wahl der Referendarinnen
oder Referendare bis zu sechs Monate bei einer auslandischen Rechtsanwaltin oder einem aus-
landischen Rechtsanwalt stattfinden. Die nach den Satzen 1 und 2 im Ausland absolvierten Aus-
bildungszeiten diirfen insgesamt acht Monate nicht Gberschreiten.

(5) Eine Ausbildung an einer rechtswissenschaftlichen Fakultat sowie an der Deutschen Univer-
sitat fir Verwaltungswissenschaften Speyer kann in den in Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5 ge-
nannten Ausbildungsabschnitten auf die Ausbildung angerechnet werden.

(6) Einer Ausbildungsstelle auBerhalb des Geltungsbereichs des Deutschen Richtergesetzes dir-
fen Referendarinnen oder Referendare nur zugewiesen werden, wenn sie eine zustellungsbe-
volimachtigte Person benennen, die ihren Wohnsitz innerhalb des Geltungsbereichs des Deut-
schen Richtergesetzes hat. Erfolgt trotz Aufforderung keine Benennung, bestimmt die Prasiden-
tin oder der Prasident des Oberlandesgerichts eine Ausbildungsstelle innerhalb des Landes
Nordrhein-Westfalen.

(7) Ist ein Teil des Vorbereitungsdienstes nach anderen Bestimmungen, insbesondere in einem
anderen Land im Geltungsbereich des Deutschen Richtergesetzes, abgeleistet worden, regelt die
Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts die weitere Ausbildung.

§ 35a
Dauer des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

FuBnoten zu § 35a Dauer des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

§ 32a, § 35a, § 35b und § 43 a eingefligt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember
2021 (GV. NRW. S. 1475), in Kraft getreten am 1. Januar 2023.

Die Dauer des Vorbereitungsdienstes verlangert sich um ein Viertel des Zeitraums, fir den Teil-
zeitbeschaftigung in Anspruch genommen wird, hochstens auf zweieinhalb Jahre. Der Verlange-
rungszeitraum ist auf volle Monate aufzurunden und gilt als Teilzeitbeschaftigung.

§ 35b
Einteilung der Verlangerung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit

FuBnoten zu § 35b Einteilung der Verlangerung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit
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§ 32a, § 353, § 35b und § 43 a eingefligt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember
2021 (GV. NRW. S. 1475), in Kraft getreten am 1. Januar 2023.

(1) Die Verlangerung des Vorbereitungsdienstes ist nach Wahl der Rechtsreferendarin oder des
Rechtsreferendars bei einer der in § 35 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Stationen vor
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten zu verwenden, wahrend der der Vorbereitungsdienst in Teil-
zeitbeschaftigung abgeleistet wurde.

(2) Die Teilzeitbeschaftigung ist auf Antrag in der Weise zu bewilligen, dass wahrend 80 Prozent
des Bewilligungszeitraums die Dienstzeit die regelmaBige betragt, wahrend fir die verbleiben-
den 20 Prozent des Bewilligungszeitraums die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar
vollstandig vom Dienst freigestellt wird. Eine Zuweisung erfolgt flr den Zeitraum der Freistellung
nicht.

§ 36
Wahlstationen

FuBnoten zu § 36 Wahlstationen

4 N\
§1,8 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

o J

(1) Wahrend der Ausbildung in der Wahlstation (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5) sollen die Referendarin-
nen oder Referendare die praktische Ausbildung sachgerecht erganzen und vertiefen.

(2) Die Wahl nach § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 muss spatestens bis zwei Monate vor Beginn der Aus-
bildung gegentiber der Prasidentin oder dem Prasidenten des Oberlandesgerichts erfolgen. Wird
die Wahl trotz Aufforderung nicht oder nicht rechtzeitig getroffen, bestimmt die Prasidentin oder
der Prasident des Oberlandesgerichts die weitere Ausbildung. Satze 1 und 2 gelten entspre-

chend, wenn von den Mdoglichkeiten geman § 35 Absatz 3 bis 5 Gebrauch gemacht werden soll.

§ 37
Ausbildungslehrgange; ausbildungsfordernde Veranstaltungen

FuBnoten zu § 37 Ausbildungslehrgange; ausbildungsférdernde Veranstaltungen
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§ 37 Absatz 2 geandert und Absatz 3 aufgehoben durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Wahrend des Vorbereitungsdienstes kdnnen unter Anrechung auf die Ausbildungsabschnitte
Ausbildungslehrgange bis zur Gesamtdauer von drei Monaten durchgefuhrt werden.

(2) Die Arbeitsgemeinschaften bei einem Landgericht werden fiir die Dauer von einem Monat als
Einflhrungslehrgang zur Vorbereitung auf die Ausbildung bei einem Gericht in Zivilsachen (§ 35
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) und fiur die Dauer von einer weiteren Woche als Einfiihrungslehrgang zur
Vorbereitung auf die Ausbildung bei einer Staatsanwaltschaft oder bei einem ordentlichen Ge-
richt in Strafsachen (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) ausgestaltet. Fir diese Zeiten kann eine Ausbildung
in der Praxis entfallen. Die Einrichtung von weiteren Ausbildungslehrgangen regelt das fir die
Justiz zustandige Ministerium; soweit deren Geschaftsbereiche betroffen sind, geschieht dies im
Einvernehmen mit den Rechtsanwaltskammern oder dem flr Inneres zustandigen Ministerium.

§ 38
Verlangerung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst kann im Einzelfall aus zwingenden Griinden verlangert werden, nicht
jedoch wegen unzureichender Leistungen. Uber eine Verlidngerung des Vorbereitungsdienstes
entscheidet die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts. Vor der Verlangerung ist
die Referendarin oder der Referendar zu héren.

(2) Wird die Ausbildung in einem Ausbildungsabschnitt flir mehr als einen Monat unterbrochen,
soll der Ausbildungsabschnitt angemessen verlangert werden.

§ 39
Ausbildungsziel

FuBnoten zu § 39 Ausbildungsziel

4 )
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §

25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\ J

(1) Wahrend des Vorbereitungsdienstes sollen die Referendarinnen und Referendare lernen, auf
der Grundlage ihrer im Studium erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten eine praktische Tatig-

keit in Rechtsprechung, Verwaltung und Rechtsberatung aufgeschlossen fiir die Lebenswirklich-
keit im Geiste eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates und unter Berlcksichtigung der
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fortschreitenden Integration innerhalb der Europaischen Union eigenverantwortlich wahrzuneh-
men. Am Ende des Vorbereitungsdienstes sollen sie in der Lage sein, sich selbststandig auch in
solche juristische Tatigkeiten einzuarbeiten, in denen sie nicht ausgebildet worden sind.

(2) Das Ausbildungsziel soll insbesondere durch Ausbildung in der Praxis, Ausbildung in der Ar-
beitsgemeinschaft und Selbststudium erreicht werden.

(3) In der Praxis sollen die Referendarinnen und die Referendare insbesondere an Aufgaben mit-
arbeiten, die sie in der Selbststandigkeit des Denkens und in den praktisch methodischen Fahig-
keiten fordern, sowie ihr soziales, wirtschaftliches und rechtspolitisches Verstandnis entfalten.
Sie sollen sich eine zweckmaBige Arbeitsweise aneignen und lernen, die Grundsituationen des
Verfahrens in den verschiedenen Ausbildungsbereichen zu beherrschen. Dem Umgang mit den
Rechtsuchenden, dem Erkennen ihrer Interessen, der Partei- und Zeugenvernehmung sowie der
richtigen Wurdigung der Aussagen soll unter besonderer Berlicksichtigung der rechtsberatenden
Praxis besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

(4) Die Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft soll die Referendarinnen und Referendare auf die
Ausbildung in der Praxis vorbereiten und diese Ausbildung erganzen; sie soll ferner das soziale,
wirtschaftliche und rechtspolitische Verstandnis vertiefen und Anregungen fiir das Selbststudi-

um geben. Sie soll auch dazu dienen, die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen kritisch zu ver-
arbeiten.

(5) Das Ziel der Ausbildung, nicht die Nutzbarmachung der Arbeitskraft, bestimmt MaB und Art
der den Referendarinnen und Referendaren zu lUibertragenden Aufgaben.

(6) Zum Zwecke der Ausbildung und der Priifung kénnen Akten aus der gerichtlichen, staatsan-
waltschaftlichen, anwaltlichen und notariellen Praxis sowie Verwaltungsakten beigezogen, ver-
vielfaltigt und den Referendarinnen und Referendaren zur Bearbeitung libergeben werden. Das
kann auch auf elektronischem Weg geschehen.

§ 40
Selbststandige Wahrnehmung von Aufgaben

FuBnoten zu § 40 Selbststandige Wahrnehmung von Aufgaben

4 N\
§ 4: Abs. 2, § 40 Abs. 2, § 43 (Uberschrift) und § 51 Abs. 5 gesdndert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 30.11.2004 (GV. NRW. S.752), in Kraft getreten am 1. Januar 2005; Absatz 1, 2
und 4 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten
am 17. Februar 2022; § 40 Absatz 1, § 43 Absatz 3 und 4 geandert, Absatz 3 aufgehoben
und Absatz 4 (alt) wird Absatz 3 (neu), § 51 Absatz 1 und 3 geandert, Absatz 4 neu gefasst
und Absatz 6 angefligt durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft
getreten am 17. Februar 2022.

- 4

(1) Wahrend der Ausbildung in der Praxis sollen sich die Referendarinnen oder Referendare
durch kontinuierliche, fortschreitend selbststandiger werdende Mitarbeit an ausbildungsgeeigne-
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ten Aufgaben der Ausbilderin oder des Ausbilders darin Gben, praktische juristische Aufgaben
wahrzunehmen und selbststandig zu erledigen. Zum Zwecke der Ausbildung kénnen ihnen, so-
fern nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, Geschafte von Beamtinnen und Beamten
der Laufbahngruppe 2, bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften auch die einer Urkundsbe-
amtin oder eines Urkundsbeamten der Geschaftsstelle, zur selbststandigen Wahrnehmung UGber-
tragen werden.

(2) Sobald der Ausbildungsstand und die Befahigung der Referendarinnen oder Referendare es
erlauben, sollen sie insbesondere damit betraut werden,

1. unter Aufsicht und Anleitung des Gerichts Verfahrensbeteiligte anzuhéren, Beweise zu erhe-
ben und die miindliche Verhandlung zu leiten (§ 10 GVG),

2. zeitweilig selbststandig Aufgaben einer Rechtspflegerin oder eines Rechtspflegers, insbeson-
dere Aufgaben gemaB § 20 Nr. 4 RPfIG in Verbindung mit § 118 Abs. 2 ZPO wahrzunehmen (§ 2
Abs. 5 RPfIG),

3. selbststandig in Zivilprozesssachen (Erkenntnisverfahren) und in Verfahren nach §§ 916 bis
945 ZPO (Arrest und einstweilige Verfiigung) Antrage und sonstige Erklarungen aufzunehmen
(§§8 2 Abs. 5, 24 Abs. 2 RPfIG),

4. in der Hauptverhandlung vor dem Schoffengericht oder der Strafkammer unter Aufsicht und
Anleitung der Staatsanwaltin oder des Staatsanwalts, in der Hauptverhandlung vor der Strafrich-
terin oder dem Strafrichter selbststandig die Anklage zu vertreten (§ 142 Abs. 3 GVG),

5. unter Aufsicht und unter Anleitung der Staatsanwaltin oder des Staatsanwalts Vernehmungen
und sonstige MaBnahmen der Staatsanwaltschaft durchzufiihren sowie selbststandig Aufgaben
einer Amtsanwaltin oder eines Amtsanwalts wahrzunehmen (§ 142 Abs. 3 GVG),

6. selbststandig Aufgaben einer Rechtspflegerin oder eines Rechtspflegers in Strafsachen wahr-
zunehmen (§ 2 Abs. 5 RPfIG),

7. selbststandig Strafanzeigen, Strafantrage und sonstige Erklarungen gegenlber der Staatsan-
waltschaft aufzunehmen (§§ 2 Abs. 5, 24 Abs. 2 RPfIG),

8. unter Aufsicht und Anleitung des Gerichts Rechtshilfeersuchen in Strafsachen zu erledigen (§
10 GVG).

(3) Sonstige Rechtsvorschriften, die die Ubertragung von Aufgaben zur selbststandigen Wahr-
nehmung regeln, bleiben unberdhrt.

§ 41
Ausbildung in der Praxis

FuBnoten zu § 41 Ausbildung in der Praxis

§1,8§2Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
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Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geédndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Zur Ausbildung in der Praxis sind die Referendarinnen oder Referendare einer bestimmten
Ausbilderin oder einem bestimmten Ausbilder zuzuweisen. Die Zuweisung an mehrere Ausbilde-
rinnen oder Ausbilder gleichzeitig darf nur erfolgen, wenn es im Interesse der Ausbildung erfor-
derlich ist. Die Zuweisung soll moglichst fur die Dauer des gesamten Ausbildungsabschnitts,
mindestens fur die Dauer von drei Monaten, erfolgen.

(2) Zur Ausbildung darf nur herangezogen werden, wer dafiir fachlich und persénlich geeignet
erscheint und die Gewahr dafir bietet, dass er die Referendarin oder den Referendar in der Pra-
xis grindlich ausbilden kann. Die Ausbilderin oder der Ausbilder muss vor allem das Interesse
und das eigene Bemuihen der Referendarinnen oder Referendare wecken und ihnen das Be-
wusstsein vermitteln, verantwortlich an der Erflllung der Aufgaben der Praxis mitzuarbeiten.
Denk- und Arbeitsmethoden der Berufsgruppe der Ausbilderin oder des Ausbilders sind den Re-
ferendarinnen und Referendaren vertraut zu machen.

(3) Als Anleitung fur die Ausbildung dienen Ausbildungsplane, die im Rahmen der Rechtsvor-
schriften Ausbildungsziel, Ausbildungsgegenstande und Ausbildungsmethoden erlautern. Diese
werden von dem fur die Justiz zustandigen Ministerium erstellt. § 33 Abs. 1 Satz 2 findet ent-
sprechende Anwendung.

§42
Einzelleistungen
(1) Alle bearbeiteten Sachen sind mit den Referendarinnen oder Referendaren alsbald zu eroér-

tern; dabei ist auf Vorziige und Mangel in Form, Inhalt und verfahrensmaBiger Durchfiihrung hin-
zuweisen.

(2) Die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts kann fir die einzelnen Ausbil-
dungsabschnitte Pflichtarbeiten vorschreiben und bestimmen, dass

1. die Referendarinnen oder Referendare liber die Ausbildung in der Praxis einen Ausbildungs-
nachweis fuhren, der Uber die bearbeiteten Sachen, Uber die Art der Bearbeitung sowie Uber die
Bearbeitungsdauer Aufschluss gibt,

2. schriftliche Einzelleistungen mit dem Zeugnis (§ 46) vorzulegen sind.

Die Zustandigkeiten gemaB Satz 1 kdnnen auf nachgeordnete Dienststellen und fir die Ausbil-
dung bei einer Verwaltungsbehorde auf die Bezirksregierung Ubertragen werden.
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§43
Arbeitsgemeinschaften

FuBnoten zu § 43 Arbeitsgemeinschaften

4 N\
§ 4: Abs. 2, § 40 Abs. 2, § 43 (Uberschrift) und § 51 Abs. 5 gesndert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 30.11.2004 (GV. NRW. S.752), in Kraft getreten am 1. Januar 2005; Absatz 1, 2
und 4 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten
am 17. Februar 2022; § 40 Absatz 1, § 43 Absatz 3 und 4 geandert, Absatz 3 aufgehoben
und Absatz 4 (alt) wird Absatz 3 (neu), § 51 Absatz 1 und 3 geandert, Absatz 4 neu gefasst
und Absatz 6 angefligt durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft
getreten am 17. Februar 2022.

- 4

(1) Aus den einem Ausbildungsbezirk fiir den gleichen Zeitraum zugewiesenen Referendarinnen
und Referendaren werden wahrend der Ausbildung bei den Pflichtstellen (§ 35 Abs. 2 Nrn. 1 bis
4) Arbeitsgemeinschaften gebildet. Sie sollen hochstens aus 25 Referendarinnen und Referen-
daren bestehen.

(2) Zur Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft sind die Referendarinnen oder Referendare in der
Regel zuzuweisen:

1. wahrend der ersten 5 Monate einer zivilrechtlichen Arbeitsgemeinschaft bei einem Landgericht
des Ausbildungsbezirks;

2. wahrend des 6. bis 8. Monats einer strafrechtlichen Arbeitsgemeinschaft bei einem Landge-
richt des Ausbildungsbezirks;

3. wahrend des 9. bis 11. Monats einer 6ffentlich-rechtlichen Arbeitsgemeinschaft bei der Be-
zirksregierung;

4. wahrend des 12. bis 20. Monats einer zivilrechtlichen, strafrechtlichen und 6ffentlich-rechtli-
chen Arbeitsgemeinschaft bei dem Oberlandesgericht oder bei einem Landgericht des Ausbil-
dungsbezirks.

(3) Fur die Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft sind insgesamt etwa 550 Unterrichtsstunden
vorzusehen. Von diesen entfallen

1. auf die zivilrechtlichen Arbeitsgemeinschaften etwa 275,
2. auf die strafrechtlichen Arbeitsgemeinschaften etwa 125 und
3. auf die 6ffentlich-rechtlichen Arbeitsgemeinschaften etwa 150.

In einem Umfang von bis zu 5 Prozent der in der Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft vorge-
sehenen Zeit kann die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts eine andere Form
der Ausbildung vorsehen.
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(4) Im Falle einer Ausbildung gemaR § 35 Absatz 4 findet eine Ausbildung in der Arbeitsgemein-
schaft im Regelfall nicht statt. In begriindeten Ausnahmen, etwa in den Fallen des § 35 Absatz 2
Satz 2 und Absatz 5, kann die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts die Ausbil-
dung in der Arbeitsgemeinschaft abweichend regeln oder von ihr befreien.

§ 43a
Arbeitsgemeinschaften bei einer Teilzeitbeschaftigung

FuBnoten zu § 43a Arbeitsgemeinschaften bei einer Teilzeitbeschaftigung

§ 32a, § 353, § 35b und § 43 a eingefligt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember
2021 (GV. NRW. S. 1475), in Kraft getreten am 1. Januar 2023.

(1) Im Falle einer Teilzeitbeschaftigung richtet sich die Verpflichtung zur Teilnahme an einer Ar-
beitsgemeinschaft nach der Regelung des § 43. Eine anteilige Reduktion der Teilnahme erfolgt
nicht.

(2) Die ungekiirzte Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften wird dadurch ausgeglichen, dass wah-
rend der Zuweisung zu einer Station nach § 35b Absatz 1 oder der ununterbrochenen Freistel-
lung nach § 35b Absatz 2 keine Zuweisung zu einer Arbeitsgemeinschaft erfolgt.

§ 44
Leitung der Arbeitsgemeinschaften

FuBnoten zu § 44 Leitung der Arbeitsgemeinschaften

4 N\
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

o J

(1) Die Arbeitsgemeinschaft leitet in der Regel eine Richterin oder ein Richter, eine Staatsanwaltin
oder ein Staatsanwalt, eine Beamtin oder ein Beamter der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs-
amt, eine Rechtsanwaltin oder ein Rechtsanwalt oder eine Notarin oder ein Notar. Zur Vermitt-
lung besonderer Fachkenntnisse und Erfahrungen kénnen im Rahmen des Ausbildungsziels (§
39) geeignete Personen zugezogen werden.

(2) Es werden beauftragt:
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1. die Leiterinnen und Leiter von Arbeitsgemeinschaften beim Landgericht und beim Oberlandes-
gericht von der Prasidentin oder dem Prasidenten des Oberlandesgerichts, bei 6ffentlich-rechtli-
chen Arbeitsgemeinschaften im Einvernehmen mit der Prasidentin oder dem Prasidenten des
Oberverwaltungsgerichts; die Beauftragung kann auf die Prasidentin oder den Prasidenten des
Landgerichts Ubertragen werden, die Einvernehmenserklarung auf die Prasidentin oder den Pra-
sidenten des Verwaltungsgerichts;

2. die Leiterinnen und Leiter von Arbeitsgemeinschaften bei einer Bezirksregierung von der Be-
zirksregierung.

§ 41 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. Soll eine Rechtsanwaltin oder ein Rechtsanwalt die Ar-
beitsgemeinschaft leiten, ist die Rechtsanwaltskammer zu beteiligen.

§ 45
Gestaltung der Arbeitsgemeinschaften; Teilnahme

FuBnoten zu § 45 Gestaltung der Arbeitsgemeinschaften; Teilnahme

4 )
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §

25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1

und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1

und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\ J

(1) Die Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft wird in der Regel anhand praktischer Aufgaben
aus Rechtsprechung, Verwaltung und Rechtsberatung durchgefiihrt. Die Referendarinnen oder
Referendare sind dazu anzuleiten, solche Aufgaben nach Form und Inhalt sachgerecht und moég-
lichst selbststandig zu erledigen. Als Ausbildungsmittel kommen insbesondere schriftliche Arbei-
ten und Vortrage aus Akten in Betracht.

(2) Die Teilnahme an den Ubungsstunden der Arbeitsgemeinschaft ist Pflicht und geht jedem an-
deren Dienst vor. Uber Ausnahmen im Einzelfall entscheidet die Leiterin oder der Leiter der Ar-
beitsgemeinschaft.

(3) §§ 41 Abs. 3 und 42 gelten entsprechend.
§ 46

Zeugnisse

FuBnoten zu § 46 Zeugnisse

§1,8§ 2 Absatz 2und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
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Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geédndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

Jeder, dem Referendarinnen oder Referendare fiir mehr als einen Monat zur Ausbildung Gber-
wiesen worden sind, hat sich in einem eingehenden Zeugnis Uber sie zu auBern. Dabei soll zu
den fachlichen und allgemeinen Kenntnissen und Fahigkeiten, zum praktischen Geschick, zum
Stand der Ausbildung und zum Gesamtbild der Personlichkeit Stellung genommen werden. In
dem Zeugnis sind die Leistungen mit einer fur die Bewertung der Einzelleistungen in der Prufung
festgesetzten Note und Punktzahl (§ 17 Absatz 1) zu bewerten. Wird eine Arbeitsgemeinschaft
von mehr als einer Person geleitet, ist ein einheitliches Zeugnis zu erstellen. Bei der Ausbildung
an einer rechtswissenschaftlichen Fakultat oder der Deutschen Universitat fir Verwaltungswis-
senschaften Speyer ist eine Bescheinigung tber die Teilnahme an der Ausbildung ausreichend.

Dritter Teil
Die zweite juristische Staatspriifung

§ 47
Zweck der Priifung

FuBnoten zu § 47 Zweck der Prifung

4 N
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §

25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

N 4

Die zweite juristische Staatspriifung dient der Feststellung, ob die Referendarinnen und Referen-
dare das Ziel der Ausbildung (§ 39) erreicht haben und ihnen damit nach ihren fachlichen und
allgemeinen Kenntnissen und Fahigkeiten, nach ihrem praktischen Geschick und nach dem Ge-
samtbild ihrer Personlichkeit die Befahigung zum Richteramt und zum allgemeinen Verwaltungs-
dienst der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, zuerkannt werden kann. Sie hat auch dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass die Befahigung zum Richteramt Voraussetzung fir die Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft und die Ernennung zur Notarin oder zum Notar ist.

§ 48
Landesjustizprifungsamt

FuBnoten zu § 48 Landesjustizprifungsamt
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\

§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\

(1) Die zweite juristische Staatsprufung wird vor dem Landesjustizprifungsamt abgelegt. Das
Landesjustizprifungsamt ist dem fir die Justiz zustandigen Ministerium angegliedert.

(2) Das Landesjustizprifungsamt besteht aus der Prasidentin oder dem Prasidenten, der ge-

schaftsfiihrenden Vertreterin oder dem geschaftsfiihrenden Vertreter und aus weiteren haupt-

amtlichen sowie nebenamtlichen Mitgliedern. Die fiir die Justiz zustandige Ministerin bezie-
hungsweise der fir die Justiz zustandige Minister und die fur Inneres zustdndige Ministerin be-
ziehungsweise der fiir Inneres zustandige Minister haben das Recht, jederzeit an mindlichen
Prifungen des Landesjustizprifungsamtes ausschlieBlich der Beratungen teilzunehmen. Sie
kdnnen das Recht auch durch ein beauftragtes Mitglied ihrer Behdrde ausiben.

(3) Die Prasidentin oder der Prasident fiihrt die Aufsicht Gber den Geschaftsbetrieb des Landes-
justizprifungsamtes. Den hauptamtlichen Mitgliedern kénnen Aufgaben des fir die Justiz zu-
standigen Ministeriums Ubertragen werden. § 3 Abs. 3 Satze 2 bis 4 gelten entsprechend. Das
Landesjustizprifungsamt untersteht der Dienstaufsicht des flr die Justiz zustandigen Ministeri-
ums.

§ 49
Mitglieder des Landesjustizprifungsamtes

FuBnoten zu § 49 Mitglieder des Landesjustizpriifungsamtes

§ 49 Absatz geandert, Absatz 2 (neu) eingefligt, Absatz 2 (alt) wird Absatz 3 (neu), Absatz

3 (alt) wird Absatz 4 (neu) und geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S.
1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Die Prasidentin oder der Prasident, die geschaftsfihrende Vertreterin oder der geschaftsfih-
rende Vertreter werden durch die Landesregierung ernannt, die weiteren hauptamtlichen und die
nebenamtlichen Mitglieder werden nach Anhérung der Prasidentin oder des Prasidenten des
Landesjustizprifungsamtes von dem flr die Justiz zustandigen Ministerium berufen.

(2) Ist eine geschaftsfliihnrende Vertreterin oder ein geschaftsfihrender Vertreter nicht bestellt
oder ist sie beziehungsweise er verhindert, so nimmt das dem Rang nach hdhere, bei gleich ho-
hem Rang dem Dienstalter und bei gleichem Dienstalter der Geburt nach alteste hauptamtliche
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Mitglied die Vertretung wahr. Die Prasidentin oder der Prasident kann die Vertretung im Einzelfall
abweichend regeln.

(3) Die nebenamtlichen Mitglieder des Landesjustizprifungsamtes werden jeweils fir finf Jahre
berufen.

(4) § 4 Abs. 2 Satz 1und 2, Absatz, 4 und 5 sowie § 5 mit Ausnahme von § 4 Absatz 2 Satz 2
Halbsatz 2 gelten entsprechend.

§ 50
Meldung und Zulassung zur Priifung

FuBnoten zu § 50 Meldung und Zulassung zur Prifung

§ 50 Absatz 1 und 3 geandert sowie Absatz 4 neu gefasst durch Gesetz vom 9. November
2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Soweit die Leistungen nicht bereits wahrend der Ausbildungszeit erbracht worden sind, soll
sich die zweite juristische Staatsprifung unmittelbar an den letzten Abschnitt der Ausbildung an-
schlieBen.

(2) Im 19. Ausbildungsmonat meldet die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts
die Referendarinnen oder Referendare dem Landesjustizprifungsamt zur Prifung. Die Personal-
akten sind nach Ablauf der Ausbildung nachzureichen.

(3) Zur erstmaligen Ablegung der zweiten juristischen Staatsprifung und zur ersten Wiederho-
lung der nicht bestandenen Prifung wird vom Landesjustizprifungsamt nur zugelassen, wer in
den Vorbereitungsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen ist oder war.

(4 Wird der Prufling nach Ablauf des 19. Ausbildungsmonats aus dem &ffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhaltnis entlassen, unter Wegfall der Unterhaltsbeihilfe beurlaubt oder nimmt er El-
ternzeit unter den Voraussetzungen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder Pflege-
zeit unter den Voraussetzungen des Pflegezeitgesetzes, so wird das Prifungsverfahren einge-
stellt. Bei Wiederaufnahme in den Vorbereitungsdienst innerhalb von zwei Jahren nach Entlas-
sung, nach Ende der Inanspruchnahme der Eltern- oder Pflegezeit oder der Beurlaubung ist es in
dem Stand fortzusetzen, in dem es sich zum Zeitpunkt der Einstellung befand. Im Falle der Ent-
lassung ist nach Ablauf der in Satz 2 genannten Frist die zweite juristische Staatsprifung durch
die Prasidentin oder den Prasidenten des Landesjustizprifungsamtes flr nicht bestanden zu er-
klaren. In den Ubrigen Fallen des Satzes 2 sowie in Fallen, in welchen die Frist des Satzes 2 zur
Wiederaufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst unverschuldet versaumt wurde, ist § 20
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 entsprechend anzuwenden. § 20 Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Die §§ 6 Abs. 2 Satz 2 und 9 Satz 3 gelten entsprechend.
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§ 51
Priifungsabschnitte

FuBnoten zu § 51 Priifungsabschnitte

4 N
§ 4: Abs. 2, § 40 Abs. 2, § 43 (Uberschrift) und § 51 Abs. 5 gesndert durch Artikel 8 des Ge-

setzes vom 30.11.2004 (GV. NRW. S.752), in Kraft getreten am 1. Januar 2005; Absatz 1, 2
und 4 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten
am 17. Februar 2022; § 40 Absatz 1, § 43 Absatz 3 und 4 geandert, Absatz 3 aufgehoben
und Absatz 4 (alt) wird Absatz 3 (neu), § 51 Absatz 1 und 3 geandert, Absatz 4 neu gefasst
und Absatz 6 angefligt durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft
getreten am 17. Februar 2022.

- 4

(1) Die Priifung besteht aus einem schriftlichen und einem miindlichen Teil; der schriftliche Teil
geht dem muindlichen voraus. Das Landesjustizpriifungsamt kann festlegen, dass die schriftli-
chen Leistungen auch elektronisch erbracht werden kdnnen. Ab dem 1. Januar 2024 hat es die
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten in elektronischer Form zu ermdglichen.

(2) Der schriftliche Teil besteht aus acht Aufsichtsarbeiten, die sich mindestens auf den Gegen-
stand der Ausbildung in den Pflichtstationen (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 4) beziehen. Vier Auf-
sichtsarbeiten sind dem gerichtlichen oder anwaltlichen Tatigkeitsbereich in Zivilsachen (Er-
kenntnis- oder Vollstreckungsverfahren) zu entnehmen; jeweils zwei Aufsichtsarbeiten sind dem
staatsanwaltlichen, gerichtlichen oder anwaltlichen Tatigkeitsbereich in Strafsachen sowie dem
behdrdlichen, gerichtlichen oder anwaltlichen Tatigkeitsbereich in Verwaltungssachen zu ent-
nehmen. Sie sollen dem Prifling Gelegenheit geben, seine Fahigkeit zur sachgerechten und ins-
besondere bei einer anwaltlichen Aufgabenstellung zweckmaBigen schriftlichen Bearbeitung ei-
ner einfachen praktischen Aufgabe in tatsachlicher, rechtlicher und verfahrensmagiger Hinsicht
darzutun.

(3) Der mundliche Teil besteht aus einem Aktenvortrag und einem Prifungsgesprach. Der Akten-
vortrag geht dem Priifungsgesprach voraus. Die Aufgabenstellung fir den Aktenvortrag ist dem
Prufling am Prufungstag zu Ubergeben. Die Vorbereitungszeit betragt eine Stunde. Die Dauer
des Aktenvortrages darf 12 Minuten nicht Uberschreiten. Priiflingen mit Behinderung kénnen auf
Antrag die Zeit der Vorbereitung um bis zu 30 Minuten und die Dauer des Aktenvortrags um bis
zu sechs Minuten verlangert werden. § 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Aufgabenstellungen fur den Aktenvortrag haben dem Tatigkeitsbereich eines ordentli-
chen Gerichts, eines Arbeitsgerichts, eines Verwaltungsgerichts, einer Staatsanwaltschaft, der
praktischen Verwaltung oder einer Rechtsanwaltin oder eines Rechtsanwalts zu entsprechen.

(5) Das Prifungsgesprach wird anhand praktischer Aufgaben aus Rechtsprechung, Verwaltung
und Rechtsberatung gefihrt. Es bezieht sich auf die gesamte Ausbildung.
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(6) Zu Prifungszwecken kann die Prasidentin oder der Prasident des Landesjustizprifungsam-
tes Akten aus der gerichtlichen, staatsanwaltschaftlichen, anwaltlichen und notariellen Praxis so-
wie Verwaltungsakten beiziehen. Das kann auch auf elektronischem Weg geschehen.

§ 52
Gegenstande der Prifung

FuBnoten zu § 52 Gegenstande der Prifung

§ 52 Absatz 1 neu gefasst durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft
getreten am 17. Februar 2022.

(1) Bei der Prifung wird vorausgesetzt, dass der Priifling die Gesamtrechtsordnung mit ihren
grundlegenden Wertentscheidungen und ihren Zusammenhangen Uberblickt und unter besonde-
rer Berlicksichtigung der europarechtlichen Beziige Uber die erforderlichen Kenntnisse in den
Pflichtfachern verfligt. Pflichtfacher sind:

1. die Prufungsfacher der staatlichen Pflichtfachprifung (§ 11),

2. im Strafrecht die Regelungen Uber die Rechtsfolgen der Tat (3. Abschnitt des Strafgesetzbu-
ches), hinsichtlich der Regelungen zur Einziehung (7. Titel) jedoch nur im Uberblick,

3. im Uberblick das StraBenrecht sowie das Gewerberecht einschlieBlich des Gaststattenrechts,

4. das Zivil-, Straf- und Verwaltungsprozessrecht ohne die Vorschriften liber die Wiederaufnah-
me eines durch rechtkraftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens,

5. das Vollstreckungsrecht ohne die Vorschriften zur Strafvollstreckung,

6. im Uberblick aus dem Arbeitsgerichtsprozessrecht die allgemeinen Vorschriften und die Vor-
schriften zum Urteilsverfahren im ersten Rechtszug (1. Teil und 3. Teil, 1. Abschnitt, 1. Unterab-
schnitt des Arbeitsgerichtsgesetzes),

7. im Uberblick die anwaltlichen Berufsregeln und Grundpflichten nach der Bundesrechtsan-
waltsordnung und der Berufsordnung der Rechtsanwalte sowie das anwaltliche Gebuhrenrecht
und

8. die Methoden der praktischen Rechtsanwendung.

Die Aufgabenstellungen sollen insbesondere die rechtsberatende und rechtsgestaltende anwalt-
liche Tatigkeit angemessen bericksichtigen.

(2) § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 gilt entsprechend.
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§ 53
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten

FuBnoten zu § 53 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten

§ 53 Absatz 1 geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S.
1475), in Kraft getreten am 1. Januar 2023.

(1) Die Aufsichtsarbeiten sind im Laufe des 21. Ausbildungsmonats anzufertigen. Im Falle des
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit verschiebt sich der Zeitpunkt der Aufsichtsarbeiten um die
Dauer der Verlangerung des Vorbereitungsdienstes.

(2) § 13 gilt entsprechend.

§ 54
Bewertung der Aufsichtsarbeiten

FuBnoten zu § 54 Bewertung der Aufsichtsarbeiten

§§ 54, 55 und 56 neu gefasst durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in
Kraft getreten am 17. Februar 2022.

§ 14 gilt entsprechend.

§ 55
Miindliche Priifung

FuBnoten zu § 55 Mindliche Priifung

§§ 54, 55 und 56 neu gefasst durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in
Kraft getreten am 17. Februar 2022.

§ 15 gilt entsprechend mit der MaBgabe, dass die Gesamtdauer des Priifungsgesprachs je er-
schienenem Prifling etwa 30 Minuten betragt.

§ 56
Prufungsentscheidungen;Prifungsnoten; Zeugnis

FuBnoten zu § 56 Prifungsentscheidungen;Priifungsnoten; Zeugnis
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§§ 54, 55 und 56 neu gefasst durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in
Kraft getreten am 17. Februar 2022.

(1) Die §§ 16 bis 23 und 29 Absatz 3 gelten entsprechend mit Ausnahme von § 18 Absatz 3 Satz 2
und 3, § 20 Absatz 2 Satz 2 und § 22 Absatz 1 Satz 4.

(2) Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von insgesamt 65 Prozent, der Aktenvortrag
mit 10 Prozent und die Leistungen im Prifungsgesprach mit einem Anteil von insgesamt 25 Pro-
zent zu berilicksichtigen. Der Punktwert fur die Gesamtnote wird errechnet, indem die Punktzahl
der Bewertung jeder Aufsichtsarbeit mit dem Quotienten aus 65 und 8, die des Aktenvortrags mit
10 und die des Prifungsgesprachs mit 25 vervielfaltigt und sodann die Summe durch 100 geteilt
wird. § 18 Absatz 3 Satz 5 findet entsprechende Anwendung.

(3) § 18 Absatz 4 findet mit der MaBgabe Anwendung, dass hierbei auch die Leistungen im Vor-
bereitungsdienst zu bericksichtigen sind.

(4) Erscheint ein Prifling ohne gentigende Entschuldigung nicht zum Aktenvortrag, so gilt § 21
Absatz 1 entsprechend.

(5) Firr das verspatete Erscheinen, das zwischenzeitliche Entfernen oder den Abbruch des Ak-
tenvortrages gilt § 22 Absatz 1 entsprechend.

§ 56a
Wiederholung der Priufung zum Zwecke der Notenverbesserung

FuBnoten zu § 56a Wiederholung der Prifung zum Zwecke der Notenverbesserung

§ 56a: eingefligt durch Artikel | des Gesetzes vom 17.10.2006 (GV. NRW. S. 461), in Kraft
getreten am 1. Januar 2007; Absatz 1 und 2 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022; Absatz 2 geandert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 704), in Kraft getreten am 7. Mai 2025.

(1) Ist die Priifung bei erstmaligem Ablegen gemaR § 56 Abs. 1i.V.m. § 18 Abs. 1 flr bestanden
erklart worden, hat die Prasidentin oder der Prasident des Landesjustizprifungsamtes dem Pruf-
ling, der die Priifung vor dem Landesjustizprifungsamt in Nordrhein-Westfalen abgelegt hat, auf
dessen Antrag einmalig eine erneute Prifung zum Zwecke der Notenverbesserung zu gestatten.
Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung Uber das Be-
stehen der Priifung schriftlich oder elektronisch bei der Prasidentin oder dem Prasidenten des
Landesjustizprufungsamtes zu stellen. Die Prufung ist vollstandig zu wiederholen. § 59 Abs. 1
Satz 2 und § 26 Abs. 2 gelten entsprechend.
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(2) Nach Gestattung der Wiederholungsprifung zum Zweck der Notenverbesserung kann der
Prifling durch schriftliche oder elektronische Erklarung gegeniber der Prasidentin oder dem
Prasidenten des Landesjustizprifungsamtes auf die Fortsetzung des Prifungsverfahrens ver-
zichten. Bei Verzicht gilt eine Verbesserung als nicht erreicht. Die erneute Wiederholung der Pri-
fung ist ausgeschlossen.

§ 57
Erganzungsvorbereitungsdienst

FuBnoten zu § 57 Erganzungsvorbereitungsdienst

4 N\
§1,8 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 gedndert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

o J

(1) Ist die Prifung gemaB § 56 Abs. 1i.V.m. § 18 Abs. 1 Satz 2 oder § 20 Abs. 1 Nr. 1flr nicht be-
standen erklart worden, ist dartber zu entscheiden, ob und fir welche Zeit der Prifling einmalig
zur Erganzungsausbildung in den Vorbereitungsdienst zurlickzuverweisen ist. Die Dauer der Zu-
ruckverweisung soll mindestens vier und héchstens sechs Monate betragen.- Wird die Prufung
vor Beendigung des Vorbereitungsdienstes fir nicht bestanden erklart, ist der Ergadnzungsvorbe-
reitungsdienst im Anschluss an die regulare Ausbildung abzuleisten. Fir die Ausbildung wahrend
des Erganzungsvorbereitungsdienstes gilt § 41 Absatz 3 entsprechend. Die Aufsichtsarbeiten
sind im letzten Monat des Erganzungsvorbereitungsdienstes anzufertigen. Referendarinnen und
Referendaren im Erganzungsvorbereitungsdienst kann auch fiir die Zeit nach Anfertigung der
Aufsichtsarbeiten eine Ausbildungsstelle zugewiesen werden.

(2) Ist die Prifung gemaB § 56 Abs. 1i.V.m. § 20 Abs. 1Nrn. 2 bis 4 oder § 22 Abs. 1Satz 1Nr. 3
flr nicht bestanden erklart worden und ist eine Wiederholungspriifung zulassig, ist die Prifung
sofort zu wiederholen. Dies gilt auch, wenn der Vorbereitungsdienst noch nicht beendet ist. Die
folgenden Priifungsleistungen sind Teile der Wiederholungspriifung.

(3) Zustandig fur die Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 bis 4 und Absatz 2 ist die Prasidentin
oder der Prasident des Landesjustizpriifungsamtes. Fiir die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 5
ist die dienstvorgesetzte Stelle im Sinne des § 32 Absatz 1 Satz 1 zustandig.

§ 58
Wiederholung der Priufung
Mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2 gilt § 24 entsprechend. Der Antrag auf Erlass von Pri-

fungsleistungen ist spatestens bis zum Ablauf des vorletzten Monats des Erganzungsvorberei-
tungsdienstes zu stellen.
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§ 59
Nochmalige Wiederholung der Priifung

FuBnoten zu § 59 Nochmalige Wiederholung der Priifung

4 N\
§1,8§ 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1

und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1

und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

A J

(1) Bei zweimaligem Misserfolg hat die Prasidentin oder der Prasident des Landesjustizpriifungs-
amtes einem Prifling, der die Wiederholungsprifung in Nordrhein-Westfalen nicht bestanden
hat, auf schriftlichen oder elektronischen Antrag die nochmalige Wiederholung zu gestatten,
wenn der Prifling in einer der beiden fur nicht bestanden erklarten Prifungen eine Mindest-
durchschnittspunktzahl von 3,00 erreicht hat. In diesem Fall findet eine erneute Aufnahme in den
Vorbereitungsdienst und in das 6ffentlich-rechtliche Ausbildungsverhaltnis nicht statt.

(2) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung Uber das
Nichtbestehen der ersten Wiederholungsprifung bei der Prasidentin oder dem Prasidenten des
Landesjustizprifungsamtes zu stellen.

(3) Mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2 gilt § 24 entsprechend. Der Antrag auf Erlass von Pri-
fungsleistungen ist binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides gemal Absatz 1
Satz 1 zu stellen.

§ 60
Widerspruch, Klage, Einwendungen

FuBnoten zu § 60 Widerspruch, Klage, Einwendungen

~
§§ 29, 60 und 66 geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 17.10.2006 (GV. NRW. S. 461),
in Kraft getreten am 1. Januar 2007; § 60 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (
GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022; § 66 aufgehoben durch Gesetz
vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.
4

Die §§ 27 und 27a gelten entsprechend. Im Falle der Wiederholung der Prifung oder einzelner
Prifungsleistungen infolge der Wahrnehmung eines Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels gilt § 59
Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 56 /61


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2021-s1190
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2006-29
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2021-s1190
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2021-s1190

§ 61
Bezeichnung "Assessorin" oder "Assessor"

Wer die Prifung bestanden hat, darf die Bezeichnung Assessorin" oder Assessor" fihren.

Vierter Teil
Anrechnungen; Aufbewahrungsfristen

§ 62
(weggefallen)

FuBnoten zu § 62 (weggefallen)

§ 62 aufgehoben durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten
am 17. Februar 2022.

§ 63
Anrechnung einer Ausbildung flir die Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt

FuBnoten zu § 63 Anrechnung einer Ausbildung fir die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

e I
§1,8 2 Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz2und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz 1und 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

\ _/

(1) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung fir den Justizdienst der Laufbahngruppe 2, ers-
tes Einstiegsamt, oder flr den nichttechnischen Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe 2, ers-
tes Einstiegsamt, kann auf Antrag

1. bis zur Dauer von zwei Halbjahren auf die Mindeststudienzeit (§ 7 Abs. 1 Nr. 1),
2. bis zur Dauer von sechs Monaten auf den juristischen Vorbereitungsdienst (§ 35 Abs. 1)
angerechnet werden.

(2) Uber die Anrechnung auf die Mindeststudienzeit entscheidet das nach § 6 zustandige Justiz-
prifungsamt. Es kann ferner die Bewerberinnen oder Bewerber von der Erfilllung der in § 7 Abs.
1 bezeichneten Zulassungsvoraussetzungen befreien, soweit deren Ziel bereits durch die bishe-
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rige Ausbildung oder Tatigkeit der Bewerberinnen oder Bewerber erreicht ist. Die Entscheidung
ist auf Antrag schon vor der Meldung zur Prifung zu treffen; sie ist fiir alle Justizprifungsamter
des Landes bindend.

(3) Uber die Anrechnung auf den juristischen Vorbereitungsdienst entscheidet die Prasidentin
oder der Prasident des Oberlandesgerichts. Sie oder er bestimmt, auf welche Ausbildungsab-
schnitte (§ 35 Abs. 2) die Ausbildung fiir die in Absatz 1 genannten Laufbahnen angerechnet
wird. Eine Anrechnung kann nur erfolgen, soweit das Ziel des Ausbildungsabschnitts durch die
bisherige Ausbildung oder Tatigkeit der Bewerberinnen oder Bewerber bereits erreicht ist oder in
einer klirzeren als der vorgeschriebenen Zeit erreicht werden kann.

§ 64 Fn 10)
Aufbewahrungsfristen, Digitalisierung von Prifungsleistungen

FuBnoten zu § 64 Fn 10) Aufbewahrungsfristen, Digitalisierung von Priifungsleistungen

4 N
§1,8§2Absatz 2 und 3, § 3 Absatz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9, § 19 Absatz 1, § 23 Absatz 1, §
25 Absatz 1, 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 2, 3 und 4, § 30 Absatz 6, § 31 Uberschrift,
Absatz 1und 2, § 33 Absatz 2, § 36 Absatz 2, $ 39 Absatz 6, § 41 Absatz 3, § 44 Absatz 1
und 2, § 45 Absatz 2, § 46, § 47, § 48 Absatz 1,2 und 3, § 57 Absatz Tund 3, § 59 Absatz 1
und 2, § 63 Uberschrift, Absatz und 3, § 64 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021
(GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.

. J

Die schriftlichen Prafungsarbeiten einschlieBlich der Gutachten der Priferinnen oder Prifer sind
flnf Jahre, die Uibrigen Prifungsunterlagen sind flinfzig Jahre aufzubewahren. Die Frist beginnt
mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Bekanntgabe des Prifungsergebnisses an den Prifling
erfolgt. Im Falle einer Wiederholungsprifung ist fir den Fristbeginn der Tag der Bekanntgabe
des Ergebnisses der letzten Priifung maBgebend. Die schriftlichen Prifungsarbeiten einschlieB-
lich der Gutachten der Priuferinnen und Prifer kdnnen nach dem Stand der Technik zu deren Er-
setzung in ein elektronisches Dokument Uibertragen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass das
elektronische Dokument mit den Unterlagen in Papierform bildlich und inhaltlich Ubereinstimmt.
Die in Papierform vorliegenden schriftlichen Priufungsarbeiten und Gutachten der Priferinnen
und Prufer sind zu vernichten, sobald die Schlussentscheidung Uber die staatliche Pflichtfach-
prifung oder die zweite juristische Staatsprifung bestandskraftig ist. Fir die Léschung in elek-
tronischer Form gespeicherter Aufsichtsarbeiten einschlieBlich der Gutachten der Priiferinnen
und Prufer gelten die Satze 1 bis 3 entsprechend.

Fiinfter Teil
Schlussvorschriften

§ 65
Rechts- und Verwaltungsvorschriften

FuBnoten zu § 65 Rechts- und Verwaltungsvorschriften
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§ 65 Abs. 3 angefligt durch Artikel | des Gesetzes vom 17.10.2006 (GV. NRW. S. 461), in
Kraft getreten am 8. November 2006; Absatz 1 geandert, Absatz 2 (alt) aufgehoben und
Absatz 3 (alt) wird Absatz 2 (neu) und geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (GV.
NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022. -

(1) Das fur die Justiz zustandige Ministerium und das fiir Inneres zustandige Ministerium erlas-
sen im gegenseitigen Einvernehmen und nach Anhoérung der Rechtsanwaltskammern die zur
Durchfiihrung des Gesetzes fir ihren Geschaftsbereich erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

(2) Gebihren werden erhoben

1. fUr die Wiederholung der Prifung zum Zweck der Notenverbesserung nach einem regularen
Versuch, bei der Wiederholung der staatlichen Pflichtfachprifung indes begrenzt auf ein Drittel
der ungefahr tatsachlich anfallenden Kosten,

2. fur das Widerspruchsverfahren in der staatlichen Pflichtfachprifung und in der zweiten juristi-
schen Staatsprifung, wenn und soweit der Widerspruch zurickgewiesen oder zuriickgenom-
men wird.

Das fur die Justiz zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit dem fir Finanzen zustandigen Ministerium und dem fir Inneres zustandigen Minis-
terium die Gebuhrensatze zu bestimmen und die Einzelheiten der Erhebung der Geblhren zu re-
geln. Die Rechtsverordnung kann vorsehen, dass die Gestattung der Wiederholung der Priifung
zum Zweck der Notenverbesserung von der rechtzeitigen Zahlung eines Vorschusses in Héhe
der vollen Gebuhr abhangig gemacht wird und im Fall nicht rechtzeitiger Zahlung der Antrag auf
Gestattung abzulehnen ist. Soweit die Rechtsverordnung keine Regelung trifft, gelten die Vor-
schriften des Gebuhrengesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 1999 in sei-
ner jeweils gultigen Fassung entsprechend.

§ 66
(weggefallen)

FuBnoten zu § 66 (weggefallen)

§§ 29, 60 und 66 geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 17.10.2006 (GV. NRW. S. 461),
in Kraft getreten am 1. Januar 2007; § 60 geandert durch Gesetz vom 9. November 2021 (
GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022; § 66 aufgehoben durch Gesetz
vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Februar 2022.
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§ 67
In-Kraft-Treten

FuBnoten zu § 67 In-Kraft-Treten

~
§ 67 Abs. 2 gegenstandslos; Aufhebungsvorschriften.
§ 68 angefligt durch Artikel 85 des Funften Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW.
S. 351); in Kraft getreten am 30. April 2005; aufgehoben durch Artikel 8 des Gesetzes vom
4. Februar 2014 (GV. NRW. S. 104), in Kraft getreten am 27. Februar 2014.
J

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2003 in Kraft.

(2)

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Der Innenminister
Der Justizminister

Die Ministerin
fur Wissenschaft und Forschung

Hinweis:
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GV. NRW. S. 1190), in Kraft getreten am 17. Fe-
bruar 2022

(1) Dieses Gesetz tritt drei Monate nach der Verkiindung in Kraft. Die Studienordnungen sowie
die universitaren Prifungsordnungen zur Zwischenprifung sind innerhalb von 24 Monaten nach
Verkindung dieses Gesetzes anzupassen.

(2) Fir Studierende, die sich bereits zur staatlichen Pflichtfachpriifung gemeldet haben oder sich
binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur staatlichen Pflichtfachprifung mel-
den, finden mit Ausnahme von § 4 Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 2 und 3, § 9 (ohne Nummer 5), §
13 Absatz 1, § 14, § 15 Absatz 1, §§ 20 bis 23, 25 bis 27 und 27a die Regelungen des Juristenaus-
bildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in der bis Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung Anwendung. Zwischenprifungen, die unter Geltung genehmigter universitarer Studien-
und Prufungsordnungen vor dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt bestanden wurden,
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werden als Zulassungsvoraussetzung nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 des Juristenausbildungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen anerkannt.

(3) Fur Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, die bereits den Vorbereitungsdienst auf-
genommen haben, finden die Regelungen des Juristenausbildungsgesetzes in der bis zum Tag
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung Anwendung. Sie kdnnen den Vorberei-
tungsdienst nach diesen Regelungen binnen zwei Jahren und sechs Monaten nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes durchfiihren. Fiir das gesamte Prifungsverfahren gilt das bei der ersten Pri-
fungsleistung angewendete Recht, sofern nicht das Verfahren eingestellt wurde. Bereits ab In-
krafttreten dieses Gesetzes gelten die § 13 Absatz 1, § 15 Absatz 4, §§ 20 bis 23 (ohne § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1), § 27 sowie § 27a in Verbindung mit der jeweiligen Verweisungsnorm.

(4) Auf Wiederholungsprufungen, einschlieBlich der Wiederholungen zum Zwecke der Notenver-
besserung, ist das beim ersten Priifungsversuch angewendete Recht anzuwenden. Dies gilt auf
Antrag auch, wenn die Prifung flr nicht unternommen erklart worden ist oder als nicht unter-
nommen gilt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Prifung zu den dort genannten Verfahren nach Ablauf
von drei Jahren und sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt ist.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 61/61



	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Gesetz über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst (Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen - JAG NRW) 
	 § 1 Befähigung zum Richteramt; Regelstudienzeit 
	 § 2 Prüfungsabschnitte; Zweck der Prüfung 
	 § 3 Justizprüfungsämter 
	 § 4 Mitglieder der Justizprüfungsämter 
	 § 5 Unabhängigkeit 
	 § 6 Zuständiges Prüfungsamt 
	 § 7 Zulassung 
	 § 8 Praktische Studienzeit 
	 § 9 Meldung 
	 § 10 Prüfungsabschnitte 
	 § 11 Gegenstände der Prüfung 
	 § 12 (weggefallen) 
	 § 13 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten 
	 § 14 Bewertung der Aufsichtsarbeiten 
	 § 15 Mündliche Prüfung 
	 § 16 Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
	 § 17 Prüfungsnoten 
	 § 18 Schlussentscheidung nach mündlicher Prüfung 
	 § 19 Niederschrift über die mündliche Prüfung 
	 § 20 Schlussentscheidung ohne mündliche Prüfung 
	 § 21 Zwischenentscheidung ohne mündliche Prüfung 
	 § 22 Ordnungswidriges Verhalten 
	 § 23 Begründung; Einsichtnahme 
	 § 24 Wiederholung der Prüfung 
	 § 25 Freiversuch 
	 § 26 Wiederholung zum Zwecke der Notenverbesserung 
	 § 27 Widerspruch; Klage 
	 § 27a Einwendungen 
	 § 28 Universitäre Prüfungen 
	 § 29 Gesamtnote der ersten Prüfung; Zeugnisse 
	 § 30 Aufnahme in den Vorbereitungsdienst; Dienstbezeichnung 
	 § 31 Beendigung des öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses; Entlassung 
	 § 32 Dienstrechtliche Stellung 
	 § 32a Vorbereitungsdienst in Teilzeit 
	 § 33 Leitung der gesamten Ausbildung 
	 § 34 Zuweisung zur Ausbildung 
	 § 35 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 
	 § 35a Dauer des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit 
	 § 35b Einteilung der Verlängerung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit 
	 § 36 Wahlstationen 
	 § 37 Ausbildungslehrgänge; ausbildungsfördernde Veranstaltungen 
	 § 38 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 
	 § 39 Ausbildungsziel 
	 § 40 Selbstständige Wahrnehmung von Aufgaben 
	 § 41 Ausbildung in der Praxis 
	 § 42 Einzelleistungen 
	 § 43 Arbeitsgemeinschaften 
	 § 43a Arbeitsgemeinschaften bei einer Teilzeitbeschäftigung 
	 § 44 Leitung der Arbeitsgemeinschaften 
	 § 45 Gestaltung der Arbeitsgemeinschaften; Teilnahme 
	 § 46 Zeugnisse 
	 § 47 Zweck der Prüfung 
	 § 48 Landesjustizprüfungsamt 
	 § 49 Mitglieder des Landesjustizprüfungsamtes 
	 § 50 Meldung und Zulassung zur Prüfung 
	 § 51 Prüfungsabschnitte 
	 § 52 Gegenstände der Prüfung 
	 § 53 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten 
	 § 54 Bewertung der Aufsichtsarbeiten 
	 § 55 Mündliche Prüfung 
	 § 56 Prüfungsentscheidungen;Prüfungsnoten; Zeugnis 
	 § 56a Wiederholung der Prüfung zum Zwecke der Notenverbesserung 
	 § 57 Ergänzungsvorbereitungsdienst 
	 § 58 Wiederholung der Prüfung 
	 § 59 Nochmalige Wiederholung der Prüfung 
	 § 60 Widerspruch, Klage, Einwendungen 
	 § 61 Bezeichnung "Assessorin" oder "Assessor" 
	 § 62 (weggefallen) 
	 § 63 Anrechnung einer Ausbildung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt 
	 § 64 Fn 10) Aufbewahrungsfristen, Digitalisierung von Prüfungsleistungen 
	 § 65 Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
	 § 66 (weggefallen) 
	 § 67 In-Kraft-Treten 


